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V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 
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der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen

 ■ Verbandsgemeindever-
waltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 
67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99, 
E-Mail: poststelle@vg-maikammer.de
Servicezeiten:
derzeit nur nach Terminabsprache
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 
bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-
33 vereinbaren.

 i Jugendbüro der Verbandsge-
meinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstr. 88
Mittwoch 16.00 - 18.30 Uhr Mädchen-
treff, ab der 5. Klasse
Donnerstag 17.00 - 20.00 Uhr Teenie-Treff 
ab 14 Jahren

 i Schiedsamt der  
Verbandsgemeinde

Telefon: 06321 5899-11
E-Mail: schiedsamt@vg-maikammer.de

 i Schneller Defibrillatoren- 
Einsatz kann Leben retten!

Standorte in der Ortsgemeinde 
Maikammer
VR-Bank Südpfalz (Frantzplatz 1)
Sparkasse Südpfalz (Marktstraße 2)
Sportplatz Maikammer AED-Defibrillator 
(Wiesenstraße 13)
Kommunale Kindertagesstätte (Frantz-
platz 3)
Katholische Kindertagesstätte (Silvaner-
weg 23)
Kalmithalle (An der Steinmühle)
Kalmitbad (Wiesenstraße 18)
Bürgerhaus (Marktstraße 8)
Katholische Kirche (Weinstraße Nord 23)
Lebensräume für Jung und Alt Maikam-
mer (An der Steinmühle 12)

Standort in der Ortsgemeinde 
Kirrweiler
VR-Bank Südpfalz (Hauptstraße 10)
Standorte in der Ortsgemeinde 
St. Martin
Grundschule St. Martin (Bergstraße 24)
Sparkasse Südpfalz/Haus der Gesundheit 
(Tanzstraße 6)
Turnhalle St. Martin (Im Dörnel 1)
Feuerwehrgerätehaus (Keltenweg 1)
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 i Notrufe
Polizei Tel.: 110
Feuerwehr Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz 
Tel.: 06131 19240
oder Wohngift-Tel.: 0800 7293600 
(gebührenfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, 
Tel.: 06323 955-0, Fax: 06323 955-222, 
Email: piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Tele-
fonnummer: 0175/5262613 zu erreichen 
(nur in Notfällen).
Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Not-
fällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz:
Tel.: 0800 7977777
Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst
 i Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

Telefon 116117 (gebührenfrei; 
ohne Vorwahl)

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
27./28.04.2024
Dr. Oliver Struschka, Weinstraße 115, 
Neustadt, Tel.: 06321/32544
01.05.2024
Dr. Ariane Horstmann, Hohenzollern-
straße 14, Neustadt, Tel.: 06321/30016

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter 
der Telefonnummer der niedergelasse-
nen Tierärzte zu erfahren.

 i Senioren - Gemeindeschwester 
plus

Marleen Kunstätter  Tel.: 06321 855-1722,

Email: marleen.kunstaetter@neustadt.eu

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 26.04.2024
Apotheke am Rathaus  ... Tel.: 06324/3433

Rathausplatz 4 67454 Haßloch

Sa. 27.04.2024
Bahnhof-Apotheke  .......Tel.: 06341/87162

Ostbahnstr. 18 76829 Landau

So. 28.04.2024
Brunnen-Apotheke  ......... Tel.: 06323/6016

Weinstr. 68 67480 Edenkoben

Mo. 29.04.2024
Rochus-Vital-

Apotheke  ....................... Tel.: 06321/189960

Adolf-Kolping-Str. 173 67433 Neustadt

Apotheke 

Queichheim  .................. Tel.: 06341/959600

Queichheimer Hauptstr. 31 76829 Landau

Di. 30.04.2024
Bavaria-Apotheke  ..........Tel.: 06321/13355

Robert-Stolz-Str. 33 67433 Neustadt

Mi. 01.05.2024
apo-rot Bacchus-

Apotheke  ..........................Tel.: 06321/30478

Walter-Engelmann-Platz 1 

67434 Neustadt

Adler-Apotheke  ..............Tel.: 06341/86654

Rathausplatz 2 76829 Landau

Do. 02.05.2024
Bavaria-Apotheke  ..........Tel.: 06321/13355

Robert-Stolz-Str. 33 67433 Neustadt

Schwanen-Apotheke  ...Tel.: 06341/87001

Rathausplatz 12 76829 Landau

Fr. 03.05.2024
farma-plus Apotheke im 

Medivicus  ....................Tel.: 06341/9688055

Paul-von-Denis-Str. 17 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de
Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres 
aktuellen Standortes über die Telefontas-
tatur, werden drei dienstbereite Apothe-
ken in der Umgebung des Standortes mit 
vollständiger Adresse und Telefonnum-
mer angesagt und zweimal wiederholt. 
Wer sich die Information über das Inter-
net besorgen möchte, kann die Daten auf 
der Internetseite abrufen.
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 ◗ Beratungsstellen
Einmal im Monat finden die Leserinnen und Leser des Nachrichtenblattes 
Informationen zu Beratungsstellen in der Verbandsgemeinde Maikam-
mer wie auch in den benachbarten Städten Landau und Neustadt.
Verbandsgemeinde Maikammer
Jugend- und Familienberatung
Jugendbüro der Verbandsgemeinde Maikammer
Karin Beetz in Maikammer, Tel.: 06321 5899-24 oder 0151 14 009 274
GemeindeschwesterPlus VG Maikammer
Marleen Kunstätter, Tel.: 06321 855 1722, marleen.kunstaetter@neustadt.eu
CJD Neustadt Jugendmigrationsdienst Südliche Weinstraße
Ostring 17 -19, Landau, Tel.: 0179 6921767
Kostenfreie Beratung und Hilfen für alle jungen Menschen mit Migrationshin-
tergrund zwischen zwölf und 27 Jahre
Frauenbüro SÜW
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2,
76829 Landau, Telefon: 06341 940-425
SILBERRUF
Kostenloses telefonisches Gesprächsangebot für Senioren in SÜW, Tel.: 0800 
500 5020
montags, freitags und sonntags 18 bis 20 Uhr, dienstags 9 bis 11 Uhr
Kreisverwaltung SÜW Gesundheitsamt
Arzheimer Straße 1, 76829 Landau
Sozialpsychiatrischer Dienst: Tel.: 06341 940-612
Aidsberatung: donnerstags, 14 bis 15 Uhr (derzeit nicht möglich)
Betreuungsverein Lebenshilfe: Hochstadter Str. 2c, 76877 Offenbach,
Tel.: 06348 3269109, Sprechzeiten: Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr
Migrationsfachdienst Landkreis Südliche Weinstraße
Die Beratung der Diakonie Pfalz für asylsuchende- und geduldete Menschen 
im Landkreis wurde erweitert und findet nach vorheriger Terminvereinbarung 
in der Diakonie Fachstelle für Migration (Reiterstr. 19, 76289 Landau) und in der 
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße statt. Termine sind montags bis freitags 
unter vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Kontakt:
0176 11664087  Jana Frey   jana.frey@diakonie-pfalz.de
0176 11664095  Clara Schäffer   clara.schaeffer@diakonie-pfalz.de
KISS Pfalz Selbsthilfetreff Pfalz e.V.
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, Kirchberg 18, 67483 Edesheim,
Tel.: 06323 989924, info@kiss-pfalz.de, www.selbsthilfe-rlp.de/kiss-pfalz
Telefonische Sprechzeiten: Montag, 17 bis 19 Uhr, Dienstag und Freitag: 9 bis 
12 Uhr,
Donnerstag, 10 bis 16 Uhr
Pflegestützpunkt Neustadt - Maikammer (zuständig für Maikammer, St. 
Martin, Kirrweiler)
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige, kranke und behinderte Menschen 
und deren Angehörige.
Rotkreuzstr. 2, 67433 Neustadt
Tel. 06321 937 89 0
Fax: 06321 937 89 29
Jugend- und Familienberatung - Standort Edenkoben/Maikammer
Poststraße 23a, 67484 Edenkoben
Telefon +49 6323 9351457
E-Mail Familienberatung-Edenkoben-Maikammer@agfj-pfalz.de
Kita-Sozialarbeit-Edenkoben-Maikammer@agfj-pfalz.de
AWO Betreuungsverein SÜW e. V.
Albert-Einstein-Str. 7, 76829 Landau
Johannes Pfeiffer Tel.: 06341 9182-81, johannes.pfeiffer@awo-bv-suew.de
Lebenshilfe Südliche Weinstraße
Jakobstr. 34, 76877 Offenbach
Tel. 06348 616 0, www.lebenshilfe-suew.de
SKFM SÜW
Hochstadter Str. 2a, 76877 Offenbach
Beratung: Corina Gruß, Tel. 06348 31 63 96 11, corina.gruss@skfm.de
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr
Rheuma-Liga
Landau-Edenkoben: Erwin Reichertz, Tel.: 06348 5280
InterventionZentrum gegen häusliche Gewalt Südpfalz
Nordring 15c, 76829 Landau,
Betroffenenberatung, Telefon: 06341 381922
Täterarbeit, Telefon: 06341 381913
info@haeusliche-gewalt.de
www.haeusliche-gewalt.de
Caritas-Zentrum Landau
Königstraße 39-41, 76829 Landau, Tel.: 06341 9355-0, 
www.caritas-zentrum-landau.de

Frauenzentrum Neustadt e.V.
Fachberatungsstelle für Frauen bei Gewalt, Trennung, Krisen.
Hindenburgstraße 5, 67433 Neustadt
Termine nach tel. Vereinbarung 06321/2329
www.frauenzentrum-neustadt.de, info@frauenzentrum-neustadt.de
Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Einrichtung der Diözese Speyer
Königstraße 42, 76829 Landau
Telefon: 06341 20918
eheberatung.landau@t-online.de
Diakonisches Werk der Pfalz – Haus der Diakonie
Schütt 9, 67433 Neustadt, Tel.: 06321 1899970
Hdd.nw@diakonie-pfalz.de, www.diakonie-pfalz.de
Sozial-/Lebensberatung
Schwangerschafts-/Schwangerschaftskonfliktberatung
Kur-/Erholungsvermittlung
Westring 3a, 76829 Landau
T +496341 4826
slb.landau@diakonie-pfalz.de
Fachstelle Sucht
Reiterstraße 19, 76829 Landau
T +496341 9952670
fachstellesucht.ld@diakonie-pfalz.de
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) Landkreis SÜW
Reiterstraße 19, 76829 Landau und
Herzog-Wolfgang-Straße 5, 76887 Bad Bergzabern
T +49 176 11664087
mig.suew.bbz@diakonie-pfalz.de
Selbsthilfegruppe Leere Wiege Landau
Treffen in Landau für Eltern, die ihr Kind in der Schwangerschaft, während oder 
kurz nach der Geburt verloren haben.
Jeden 1. Montag im Monat, 19 Uhr, Kronstr. 40
Die Angebote sind kostenfrei und der Einstieg in die Gruppe jederzeit nach kur-
zer Voranmeldung möglich.
Kontakt: Nina Bernhart, Mobil: 0160/5011751,Email: leere-wiege@gmx.de
Kinder- und Jugendtelefon
Tel. 116 111
Telefonische Beratung, montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr. Anonym 
und kostenlos in ganz Deutschland.
Telefon-Seelsorge
0800 1110111 oder 0800 1110222 oder unter www.telefonseelsorge.de
für Chat- bzw. Email-Beratung
Pro Familia
Xylanderstraße 21, 76829 Landau
Telefon: 06341 82424
landau@profamilia.de, 
www.profamilia.de/angebote-vor-ort/rheinland-pfalz/landau
Weißer Ring
Außenstellenleitung: Heinz Hussy
Tel.: 0151/55164651
weinstrasse-rheinland-pfalz.weisser-ring.de, weisser-ring.nw-duew@gmx.net
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Tel.: 08000116016, Internetseite: www.hilfetelefon.de
Beratungsstelle Weißes Kreuz
Gabriele Nicklis, Nordring 21, 76835 Landau, Tel.: 0171 4463495,
www.weisses-kreuz.de/berater/gabriele-nicklis/
Berufsbegleitender Dienst
Fachdienst für behinderte und psychisch erkrankte Arbeitnehmer und deren 
Arbeitgeber
Kostenlose Beratung und Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz
Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung, Westbahnstraße 21, 76829 Landau,
Tel.: 06341 9273-10, -14 oder -16. Beratungstermine nach Vereinbarung
Tafel Edenkoben
Industriering 25 in Edenkoben
Tel. 06323 9877925
Tafel-Ausgabe: freitags, 12 bis 16.30 Uhr
Kleider-Ausgabe:
Dienstag 09:30 bis 11:30 Uhr, Mittwoch 17:00 bis 19:00 Uhr
Freitag 14:00 bis 16:00 Uhr
Maikammerer Mitmach-Börse: Hier können Sie Bedarfe und Angebote 
anmelden, z. B. Hausaufgabenbetreuung, Fahrtdienste zu Arzt, Apotheke, Ein-
kauf, Friseur, etc., Gartenhilfe, Putzhilfe… Wir brauchen ehrenamtliche Helfer 
und Nutzer. Machen Sie mit. Melden Sie sich im Büro der Gemeinwesenar-
beit, Tel. 06321-4993770 (dienstags und freitags) oder lebensraum.mai-
kammer@stiftung-liebenau.de
Text: Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
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Verbandsgemeinde Maikammer
Immengartenstraße 24

67487 Maikammer
Ausstellung geöffnet zu den 

Öffnungszeiten des Rathauses

Ausstellung vom 
26.04. bis 27.09.202426.04. bis 27.09.2024
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Liebe Bürger 
unserer Verbandsgemeinde 
Maikammer, verehrte Kunstfreunde, 
liebe Gäste,

es freut mich sehr, Sie zu unserer Vernissage 
„Kunst im Rathaus“ einzuladen.

Dem Projekt liegt die Idee zugrunde, Künstlern 
auf diese Weise die Möglichkeit zu eröffnen, Einblick 
in ihr Schaffen zu geben und gleichzeitig unser 
Rathaus zu verschönern.

Kunst und Kultur stärken und fördern die Fantasie, 
das Schöpferische und das Schöne. Kunst entsteht 
nicht nur in einem unverwechselbaren Schaffungs-
prozess, sie wird ebenfalls ganz individuell wahrge-
nommen. Die ausgestellten Kunstwerke rufen 
ganz persönliche Gefühle und Gedanken beim 
Betrachter hervor.

Ich freue mich sehr, dass es uns erneut gelungen 
ist, zwei Künstlerinnen mit unterschiedlichen Stilrich-
tungen, Techniken, Materialien und Formaten hier 
zusammenzubringen. 

Seien Sie gespannt, die Werke von Ellen Regel 
und Cordula Wagner kennen zu lernen. Lassen Sie 
sich ein auf die Farben- und Formenvielfalt, lassen 
sie sich inspirieren von der Gestaltungskraft und 
Kreativität. 

Ich freue mich, Sie am 26. April in unserem Rathaus 
begrüßen zu dürfen. 

Herzlichst
Ihre
Gabriele Flach
(Bürgermeisterin)

Ellen eva Regel

lebt seit drei Jahren in ihrer neuen 
Wahlheimat St. Martin.

  Zuvor 30 Jahre mit Familie am Niederrhein,
dort kam sie zur Malerei.

Seit 1999 Ausstellungen in NRW, Hessen und 
den Niederlanden. 

Ihre großformatigen Bilder zeigen 
Tiere, Gegenständliches und Früchte der Natur. 

Ihr Farbauftrag zum einen grob mit Spachtel, 
Kreide & Pigmenten, zum anderen fein mit Liebe 

zum Detail. Da kommt die gelernte Optikerin durch!

Cordula Wagner

lebt in Maikammer, wo sich 
auch ihr Atelier befindet.

Sie hat Design studiert und Lehramt 
für die Fächer Kunst und Deutsch. 
Seit 1995 ist sie als Künstlerin aktiv 

mit Ausstellungen in Rheinland-Pfalz 
und darüber hinaus. 

Sie malt mit Ölfarben Landschaften und Ansichten 
von Städten. Zuweilen verbindet die Künstlerin 

die Malerei collageartig mit Fotografie, dann treffen 
Landschaft und Architektur aufeinander, um auf 

eigene Weise miteinander zu kommunizieren.
Mehr Informationen unter: „Kunstportal-Pfalz.de“

Vernissage im Rathaus
Freitag, 26. April 2024, 18:30 Uhr
Begrüßung: Bürgermeisterin Gabriele Flach 
Musik: Bernhard Foitzik, Saxophon
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Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungszeiten der Grünabfallannah-
mestelle in Kirrweiler

Öffnungszeiten von März bis Oktober:
montags 15.00 bis 18.00 Uhr
mittwochs 16.00 bis 18.00 Uhr
samstags 13.00 bis 17.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Maikammer sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Mitarbeiter/in (m/w/d)
für die Betreuung der Schüler in der 

Verbandsgemeinde Maikammer
in Teilzeit mit bis zu 20 Std./Woche.
Das Arbeitsverhältnis ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Die Beschäftigung kann je nach Bedarf in den Grundschulen 
Kirrweiler, Maikammer und St. Martin sein. Die Betreuungszeit 
ist nachmittags von 12:00 bis 16:00 Uhr
Die Vergütung erfolgt nach TVöD
Ihre Aufgaben:
• Vorbereitung und Ausgabe des Mittagessens
• Begleitung der Kinder beim Mittagsessen
• Betreuung und Beaufsichtigung der Schüler und Schülerin-

nen, die eigenständig ihre Hausaufgaben erledigen
• Durchführung von Spiel- und Sportangeboten
Der/Die Bewerber/in sollte über selbstständiges Arbeiten, Belast-
barkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit verfügen.
Eine pädagogische Ausbildung oder Kenntnisse sowie Erfahrun-
gen in der Arbeit mit Kindern sind wünschenswert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifika-
tion bevorzugt berücksichtigt.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau 
Hünerfauth –Personalamt- (Telefon: 06321/5899-
11) gerne zur Verfügung.
Ihre Online-Bewerbung richten Sie bitte bis spä-

testens bis 30. April 2024 an https://vg-maikammer.de/ver-
bandsgemeinde/stellenangebote/.

Nach den vielen Grau- und Nasstagen freuen wir uns auf den Frühling. Das ist dann auch die Zeit für 
die heimischen Vögel ein Nest zu bauen.
Gerade Dohlen suchen dann nach höhlenartigen Verstecken. Schornsteine sind für sie geradezu ideal. 
So ein Dohlennest im Kamin kann für die Nachzucht zwar recht praktisch sein, für uns jedoch sind die 
Vogelnester lebensgefährlich.
Die Dohlen bauen ihr Nest indem sie Stöckchen und Äste in den Schornstein werfen, irgendwann 
verkanten diese und darauf wird dann das eigentliche Nest aufgebaut. Sie werfen alles hinein was sie 
in der näheren Umgebung finden: Moos, Papier, Plastik usw.
Aber! Damit verstopfen sie den Schornstein und es können keine Abgase mehr abziehen. Dann ent-
steht ein Rückstau der Abgase (Kohlenmonoxid – CO). Da die Abgase nicht mehr durch den Schorn-
stein entweichen können, dringen sie in die Wohnung ein und verbreiten dadurch Kohlenmonoxid.
Kohlenmonoxid ist tückisch und gefährlich. Es ist ein sehr giftiges, dabei aber auch ein völlig geruch- 
und geschmackloses Gas. Deshalb können wir es nicht rechtzeitig wahrnehmen.
Das erste Anzeichen ist ein Schwindelgefühl, danach tritt ziemlich bald die Bewusstlosigkeit ein und 
bei höheren Konzentrationen führt Kohlenmonoxid zwangsläufig zum Erstickungstod. Hier können 
schon 10 min ausreichen. Wird man von Kohlenmonoxid im Schlaf überrascht, hat man keine Chance.
Mit vorbeugenden Maßnahmen können Sie sich aktiv schützen:
• Regelmäßiger Blick auf Ihr Dach bzw. Schornstein, ob Dohlen sich in der Nähe zu beobachten sind 

(auch beim Nachbarn)
• Regelmäßig die Reinigungstür am Schornstein öffnen und prüfen ob Nist-Material im Schornstein 

liegt
• Eventuell mit einem kleinen Handspiegel prüfen, ob Licht in den Schornstein fällt (dann ist er frei)
• Montage eines Vogelschutzgitters auf dem Schornstein
• Co- Melder im Schlafbereich und auch im Aufstellraum der Feuerstätte anbringen.
Wer schon einmal ein Dohlennest im Schornstein hatte, der sollte jetzt dringend vorsorgen. Es gilt die 
Regel: Einmal der Besuch, immer Besuch!
Bei stillgelegten Schornsteinen stellen die Nester übrigens keine Gefahr für Menschen da und des-
halb müssen die Nester dort auch nicht zerstört werden.
Bei geringsten Zweifel ob Dohlen bei Ihnen nisten, fragen Sie Ihren Schornsteinfegermeister, der hat 
Erfahrung, schafft Abhilfe und sorgt vor.
Text und Bilder: Tobias Hans Schornsteinfeger

Dohlennester - die tödliche Gefahr im Schornstein

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 
Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 
zusenden. Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht wer-
den mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer 
Bildbreite von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.
Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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13 €/Std.

 ◗ 10. Sitzung des Haupt- und  
Finanzausschusses der  
Verbandsgemeinde Maikammer

Die 10. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbands-
gemeinde Maikammer findet am Donnerstag, dem 02. Mai 2024, 
19:00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Maikammer (R 108), 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Zweckvereinbarung mit der Stadt Landau: Übertragung der 

Aufgaben nach dem Fahrlehrergesetz und Berufskraftfahrer-
qualifikationsgesetz

3. Verteilung der Mittel aus dem Landesaufnahmegesetz
4. Auftragsvergaben
4.1 Feuerwehrbedarfsplan
5. Annahme von Zuwendungen, gem. Beschluss § 94
6. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
7. Stundung gemeindlicher Forderungen
8. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
9. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO

gez.
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ 7. Sitzung des Werkausschusses der  
Verbandsgemeinde Maikammer

Die 7. Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Mai-
kammer findet am Donnerstag, dem 02. Mai 2024, 18:00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Rathauses Maikammer (R 108), Immengarten-
straße 24, 67487 Maikammer statt.

 ◗ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Maikammer sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Betreuer/in (m/w/d) für Asylunterkünfte
auf Minijob-Basis, ca. 6 Std./ Woche

Ihr Aufgabengebiet
- Regelmäßige Kontrolle der Flüchtlingsunterkünfte und 

Überwachung der Hausordnung
- Organisation und Durchführung von Ein-, Um- und Auszü-

gen, Möbeltransporte, Entrümpelungen und Sperrmülltrans-
porte

- Kontrolle der technischen Anlagen und Außenanlagen
- Koordinierung von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten
- Unterstützung der Integrationsbeauftragten

Ihr Anforderungsprofil
- Soziale Kompetenz, freundlicher und respektvoller Umgang 

mit Menschen
- Technisches und handwerkliches Geschick
- Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B
- Bereitschaft zur dienstlichen Nutzung des privaten Kfz 

gegen Kostenersatz
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und 

Flexibilität
- Fremdsprachenkenntnisse (erwünscht)

Wie bieten
- Eigenverantwortliches Arbeiten in einem vielseitigen Aufga-

bengebiet
- Zusammenarbeit mit einem motivierten Team
- Flexible Arbeitszeiten
Die Vergütung erfolgt leistungsgerecht auf der Grundlage des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist 
zunächst auf ein Jahr befristet. Eine Weiterbeschäftigung ist je 
nach weiterer Entwicklung des Flüchtlingszuzugs möglich.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei sonst glei-
cher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksich-
tigt.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra Hünerfauth 
– Personalamt- Tel.: 06321/5899-11.

Ihre Online-Bewerbung richten Sie bitte bis spä-
testens 03.05.2024 an https://karriere.vg-mai-
kammer.de/

 ◗ Treffen mit der GemeindeschwesterPlus 
im Cafe Centner

Die beliebte Seniorenrunde trifft sich am 1. Donnerstag im Monat 

um 12 Uhr im Cafe Centner in Maikammer mit der Gemeinde-

schwesterPlus zum Dampfnudelessen und alternativen Leckereien 

(auf eigene Rechnung).

Diese Termine wären:

• 2.5.
• 6.6.
• 4.7.
• 5.9.
• 7.11.
• 5.12.

Aus organisatorischen Gründen wird hierfür um Voranmeldung 

unter 06321 855-1722 oder marleen.kunstaetter@neustadt.eu 

gebeten.

Text: Verbandsgemeinde Maikammer
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2050 auf rund 3 Millionen erhöhen, sofern kein Durchbruch in der 
Behandlung oder Prävention gelingt.
Die Verbandsgemeinde Maikammer lädt gemeinsam mit der 
Gemeindeschwester plus, dem Pflegestützpunkt Neustadt-Mai-
kammer und der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. im 
Rahmen der Initiative Demenz-Partner für am

Mittwoch, 22.05.2024 um 18.00 Uhr bis ca. 20 Uhr
zu einer Informationsveranstaltung ins Bürgerhaus (Rassiga-Keller), 
Marktstraße 8, 67487 Maikammer ein.
Die Initiative Demenz Partner bildet ein Dach über bereits aktive 
Institutionen und Einzelpersonen. Träger ist die Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz. Die Initiative setzt 
sich seit 2016 unter dem Motto „Demenz braucht Dich“ dafür ein, 
Hemmschwellen und Unsicherheiten im Umgang mit Menschen 
mit Demenz abzubauen. Denn Menschen mit Demenz begegnet 
man nicht nur in der Familie, sondern vielfach im Alltag, in der 
Nachbarschaft und auch am Arbeitsplatz.
Als Referentin konnte Frau Dr. Krack von der Alzheimer Gesell-
schaft Rheinland-Pfalz e.V. gewonnen werden.
In dem Vortrag werden neben Informationen zum Krankheitsbild 
Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. Denn 
Menschen mit Demenz brauchen eine sensible Nachbarschaft und 
Umgebung, um möglichst lange zuhause leben zu können. Ins-
besondere geht es bei dem Vortrag darum, bei den unterschied-
lichen Leistungsanbietern (Geschäfte des täglichen Bedarfes, 
Beherbergungswesen und Gastronomie usw.) Hemmschwellen 
gegenüber Menschen mit Demenz abzubauen und Sicherheit 
im Umgang mit den Betroffenen zu entwickeln.
An dem Abend wird es auch Informationsstände des Pflegestütz-
punktes Neustadt und der Gemeindeschwesterplus geben. Aus 
organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis zum 
17.05.2024 unter der Tel. 06321/5899-33 oder nathalie.kandora@
vg-maikammer de.
Text: Verbandsgemeinde

Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Auftragsvergaben
2.1 Übernahme der Arbeiten der Verantwortlichen Elektrofachkraft 

(VEFK)
2.2 Geschlossene Kanalsanierung 2024
2.3 Jahresausschreibung Tiefbauarbeiten 2024
2.4 Planungsleistungen Stauraumkanal Maxburgstraße
2.5 Planungsleistungen Ausbau Kirchstraße, Wasser und Kanal, 

Vorratsbeschluss
2.6 Sanierung Hochbehälter III, Alsterweiler Tälchen
3. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
4. Grundstücksangelegenheiten
5. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
6. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO

gez.
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Veranstaltung zum Thema Demenz

In Deutschland leben rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. 
Die meisten erkranken erst im höheren Alter, aber auch Menschen 
unter 65 Jahren können betroffen sein. Ihre Zahl wird sich bis 

Bekanntmachung EU-Weinbaukartei 2024
Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung

Die Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung zur EU-Weinbaukartei 2024 ist spätestens bis zum 31. Mai 2024 abzu-
geben.
Meldepflichtig sind alle Winzer, die
- mehr als 1 Ar Rebfläche bewirtschaften.
- Flächen zur ausschließlichen Erzeugung von Edelreisern, Eigenverbrauchsflächen bzw. Flächen zu Versuchszwecken

bewirtschaften.
Allen Weinbautreibenden, von denen bereits Rebflächendaten in der EU-Weinbaukartei geführt werden, wird im April 
ein Auszug mit den derzeitigen Daten der EU-Weinbaukartei zugestellt. Zu melden sind alle Rodungen und Pflanzun-
gen, die seit dem 1. Juni 2023 vorgenommen wurden sowie alle Korrekturen, Bewirtschafterwechsel und Änderun-
gen. Es muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss 
vor der Pflanzung vorliegen (Ausnahme: vereinfachtes Verfahren).
Das ausgefüllte Formular ist bis zum 31. Mai 2024 bei der zuständigen Stadt-, Gemeinde- bzw. Verbandsgemeinde-
verwaltung oder direkt bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben. Wir empfehlen die Online-Abgabe 
im Weininformationsportal (https://wip.lwk-rlp.de). Zahlreiche Betriebe nutzen bereits dieses unkomplizierte Angebot. 
Daher wird der Papierausdruck nur noch einfach versendet.
Die EU-Einbaukartei dient außerdem als Grundlage für die Gesamthektarertragsregelung. Wegen der Rechtsfolgen bit-
ten wir Sie, auf richtiges und vollständiges Ausfüllen der Meldungen sowie deren fristgerechte Abgabe zu achten.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Landwirtschaftskammer unter www.lwk-rlp.de.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.

Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz
55543 Bad Kreuznach
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 ◗ Eröffnung des Kalmitbades Maikammer
Es ist endlich so weit! Das Kalmitbad Maikammer eröffnet am Samstag, den 11. Mai 2024 die Badesai-
son und freut sich auf seine Badegäste.
Wir möchten Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie am einfachsten an Ihre Dauerkarte/12er-
Karte für die Badesaison 2024 kommen:

1. Erwerb der Karte im Online-Shop unter https://shop.vg-
maikammer.de:
Hier können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren, Ihre 
Dauerkarte/12er-Karte erwerben und direkt online bezahlen. 
Nach dem Zahlungsvorgang erhalten Sie einen QR-Code per 
E-Mail, den Sie auf Ihr Smartphone laden oder ausdrucken kön-
nen. Mit diesem QR-Code können Sie dann das Kalmitbad betre-
ten und Warteschlangen vermeiden.
Nach erfolgter Registrierung im Online-Shop, können Sie sich 
Ihren ermäßigten Tarif unter kalmitbad@vg-maikammer.de frei-
schalten lassen (bitte Schwerbehindertenausweis mind. 50 GdB 
beifügen).

2. Erwerb der Karte auf herkömmlichem Weg mittels 
Formular:
Wenn Sie den Online-Service nicht nutzen möchten, füllen Sie 
bitte das beiliegende Formular aus und überweisen den entspre-
chenden Betrag bis zum 01.05.2024 auf unser Bankkonto (IBAN: 
DE22 5486 2500 0005 3650 90). Bitte als Verwendungszweck 
Name und Vorname der Karteninhaber angeben, so dass wir Ihre 
Zahlung zuordnen können. Nachträgliche Überweisungen kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden. Entweder sind die Karte 
dann im Online-Shop oder direkt an der Freibadkasse (mit War-
tezeiten) zu erwerben.
Für die Saison 2024 können Sie auch wieder ein geräumiges 
Schließfach zur Lagerung Ihrer mitgebrachten Liegestühle mie-
ten, damit Sie diese nicht immer transportieren müssen. Die 
Gebühr für solch einen Liegen-Schrank beträgt 20 €/Saison, ab 
dem 13.07. reduziert sich die Gebühr auf 10 € für die Restsaison. 
Wenn Sie diesen Service für 2024 in Anspruch nehmen möch-
ten, wenden Sie sich bitte an Frau Schönig (Tel.: 06321/5899-62, 
miriam.schoenig@vg-maikammer.de) oder sprechen Sie an der 
Freibadkasse vor.

Öffnungszeiten 2024
Montag* 10:00 – 20:00 Uhr Samstag 8:00 – 19:00 Uhr
Dienstag   6:30 – 20:00 Uhr Sonntag 8:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch* 10:00 – 20:00 Uhr Feiertag 8:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag   6:30 – 20:00 Uhr
Freitag* 10:00 – 20:00 Uhr
* in den Sommerferien ist das Freibad bereits ab 9:00 Uhr geöff-
net.
Eintrittspreise 2024
Einzelkarten
1.1 Erwachsene  4,50 €
1.2 Jugendliche von 6-15 Jahren (ohne Nachweis),

Schüler, Auszubildende,
Studenten von 16-25 Jahren (mit Nachweis)  3,00 €

1.3 Behinderte ab 50 GdB (mit Nachweis)  2,30 €
Zwölferkarten
• Erwachsene  45,00 €
• Jugendliche usw. wie Nr. 1.2  30,00 €
• Behinderte wie Nr. 1.3  23,00 €
Dauerkarten
• Erwachsene 80,00 €
• Jugendliche usw. wie 1.2  45,00 €
• Behinderte wie Nr. 1.3  40,00 €
Familiendauerkarten
• Erster Erwachsener  70,00 €
• Zweiter Erwachsener  40,00 €
• Erster Jugendlicher (6-15 Jahren)  22,00 €
• Zweiter Jugendlicher (6-15 Jahren)  15,00 €
• Weitere Jugendliche frei (6-15 Jahren)

Die Verbandsgemeinde Maikammer wünscht Ihnen jetzt schon 
eine schöne Badezeit.
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2. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis 
zum 19. Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 
24. Mai 2024 versäumt haben,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Euro-
pawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeich-
nisses zur Kenntnis der Verbandsgemeindebehörde gelangt ist.

Zu 1.: Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 07. Juni 2024, 18 Uhr, bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. Mit der Wahlbenachrichtigung erhalten 
im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte ein entspre-
chendes Antragsformular – Rückseite der Wahlbenachrichtigung-. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, 
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Über-
mittlung als gewahrt.
Bei Beantragung per E-Mail sind der Familienname, die Vornamen, 
das Geburtsdatum und die Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort) des Antragstellers anzugeben. Darüber hinaus 
soll wegen der zweifelsfreien Identifikation des Antragstellers die 
Angabe der Wählerverzeichnis- sowie der Wahlbezirksnummer, die 
der Wahlbenachrichtigung entnommen werden können, erfolgen. 
Falls die Zusendung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen 
an eine von der Hauptwohnung abweichende Adresse gewünscht 
wird, muss auch diese Adresse angegeben werden.
Für die elektronische Beantragung steht ein entsprechend vorbe-
reitetes Antragsformular im Internet unter

www.vg-maikammer.de
zur Verfügung.
Der Antrag kann auch per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse 
gerichtet werden:

wahlamt@vg-maikammer.de.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumsnicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
gestellt werden.
Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihnen der beantragte 
Wahlscheinnicht zugegangen ist, kann ihnen bis zum Tage vor der 
Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Zu 2.: Nicht in das Wählerverzeichniseingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter Nr. 2 Buchstaben a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein körperlich beeinträchtigter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

VI.
Wahlberechtigte, die im Wege der Briefwahl wählen wollen, erhal-
ten mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommu-
nalwahlen einen orangefarbenen Wahlbriefumschlag. Die Anschrif-
ten, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den 
Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt für die Briefwahl 
zur Europawahl und ein Merkblatt für die Briefwahl zu den Kom-
munalwahlen enthält die für die Wählerinnen und Wähler notwen-
digen Hinweise.

Briefwahl für die Europawahl
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Europawahl bean-
tragt haben, erhalten mit dem Wahlschein zugleich

 ◗ Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in die Wähler- 
verzeichnisse und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Europäischen Parlament und 
für die Kommunalwahlen

einschließlich der Wahlen der 
Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürgermeister

am 09. Juni 2024
sowie der etwaigen Stichwahlen

der Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürgermeister 
am 23. Juni 2024

I.
Am Sonntag, dem 09. Juni 2024, finden in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament (Europawahl) 
und in Rheinland-Pfalz gleichzeitig die Kommunalwahlen ein-
schließlich der Wahlen der Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürger-
meister statt.
Die Wählerverzeichnisse für die Wahlbezirke der Ortsgemeinden 
Kirrweiler, Maikammer und St. Martin werden an den Werktagen 
in der Zeit von Montag, dem 20. Mai 2024 bis Freitag, den 24. Mai 
2024 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindever-
waltung Maikammer in 67487 Maikammer, Immengartenstr. 24, 
Zimmer 9, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Alle Wahlberechtigten können die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern Wahlberechtigte die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen wollen, haben sie Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
ein Sperrvermerk eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im 
automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

II.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Einsichtsfrist, spätestens am Freitag, dem 24. Mai 
2024, bis 12.30 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mai-
kammer in 67487 Maikammer, Immengartenstr. 24 Einspruch ein-
legen (Einspruchsfrist). Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

III.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.
Wer keine Wahlbenachrichtigungerhalten hat, aber glaubt wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlun-
terlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

IV.
Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im 
Landkreis Südliche Weinstraße
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses 

Landkreises
oder
- durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen einschließlich der 
Wahlen der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters hat, kann 
an den Wahlen nur durch Briefwahl teilnehmen.

V.
Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
1. in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte und
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 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe ein- 
getroffen und im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschließlich Freitag, 05. April 2024 in der 14. Kalen-
derwoche bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer 
beantragten Personalausweise sind eingetroffen.
Die Produktion der Reisepässe dauert etwas länger. Die Reise-
pässe, die bis Freitag, den 22. März 2024 in der 12. Kalenderwo-
che beantragt wurden, sind eingetroffen.
Wichtiger Hinweis:
Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zimmer 9) ohne Termin 
abgeholt werden.
Bitte bringen Sie dafür immer Ihre alten Dokumente mit (falls vor-
handen), da diese vernichtet oder auf Wunsch entwertet werden 
müssen.
Für die Beantragung neuer Ausweis- bzw. Passdokumente ist 
jedoch eine vorherige Terminvereinbarung beim Bürgerbüro 
zwingend erforderlich.
Kontaktdaten für Terminvereinbarung beim Team des Bürger-
büros:
- Julia Schwaderer
- Claudia Lang
- Lisa Bantele
Tel. 06321/5899-27 oder 06321/5899-28
E-Mail: buergerbuero@vg-maikammer.de
Bitte vereinbaren Sie auch für andere Anliegen beim Bürger-
büro einen Termin - gern über den neuen Online-Terminkalen-
der: www.vg-maikammer.de/vg-maikammer

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-
-Bürgerbüro-

 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröf-
fentlicht werden.
Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktions-
schluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

 ◗ Redaktionsschluss wird vorverlegt
Aufgrund des Feiertages Tag der Arbeit ändert sich der Redakti-
onsschluss für die Ausgabe des Nachrichtenblattes in der Kalen-
derwoche 18.
Meldungen und Nachrichten für die Ausgabe am 3. Mai, müssen 
der Redaktion bereits bis Montag, 29.04.2024, 12 Uhr vorliegen.
Wir bitten dringend um Beachtung! Später eingehende Artikel 
können leider erst für die darauffolgende Ausgabe berücksich-
tigt werden.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Redaktionsschluss wird vorverlegt
Aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt ändert sich der 
Redaktionsschluss für die Ausgabe des Nachrichtenblattes in der 
Kalenderwoche 19.
Meldungen und Nachrichten für die Ausgabe am 10. Mai, müssen 
der Redaktion bereits bis Montag, 06.05.2024, 12 Uhr vorliegen.
Wir bitten dringend um Beachtung! Später eingehende Artikel 
können leider erst für die darauffolgende Ausgabe berücksich-
tigt werden.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag mit dem Auf-

druck „Stimmzettelumschlag für die Briefwahl“,
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, mit dem Aufdruck 
„Wahlbrief“ und

- ein Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl.
Briefwahl für die Kommunalwahlen einschließlich der Wahlen 
der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 
beantragt haben, erhalten mit dem gelben Wahlschein für die Kom-
munalwahlen zugleich
- je einen amtlichen Stimmzettel für jede Kommunalwahl ein-

schließlich der Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürger-
meisters, zu der sie/er wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag mit dem Auf-
druck „Stimmzettelumschlag für die Kommunalwahlen“,

- einen amtlichen mit der Anschrift der Verbandsgemeindever-
waltung versehenen orangefarbenen Wahlbriefumschlag mit 
dem Aufdruck „Wahlbrief für die Kommunalwahlen“,

- ein Merkblatt für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen.
Zugleich mit dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins für die 
Kommunalwahlen können die Wahlberechtigten einen Wahlschein 
für eine etwa notwendige Stichwahl beantragen.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen können bis Freitag vor dem 
Wahltag, 18 Uhr, in den Fällen des § 17 Abs. 2 der Kommunalwahl-
ordnung und bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung auch 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung beantragt werden.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine 
andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Verbands-
gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.
Wahlberechtigte, die ihre Briefwahlunterlagen bei der Verbandsge-
meindeverwaltung selbst in Empfang nehmen, können an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. Versenden Wahlberechtigte Wahl-
briefe, so sind diese so rechtzeitig an die angegebene Stelle abzu-
senden, dass sie dort spätestens am Wahltage, Sonntag, 09. Juni 
2024, bis 18 Uhr, eingehen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen, 
der durch die Deutsche Post AG übersandt werden soll, wird nicht 
frankiert; das Entgelt wird von der Deutschen Post AG mit dem Lan-
deswahlleiter zentral abgerechnet.
Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Werden die Wahlbriefe zu den angege-
benen Stellen überbracht, so müssen sie dort spätestens bis zum 
Ende der Wahlzeit eingehen. Die Wahlzeit der Kommunalwahlen 
und der Europawahl endet um 18 Uhr.
Wahlberechtigte, die durch Briefwahl an den Kommunalwahlen und 
der Europawahl teilnehmen, müssen zwei Wahlbriefe absenden.

Maikammer, 23. April 2024
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
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 ◗ Alle Vögel sind schon da!

Liebe Kinder,
Die Ortsgemeinde Kirrweiler veranstaltet dieses Jahr wieder einen 
Malwettbewerb für Kinder. Das Thema lautet „Alle Vögel sind schon 
da!“.
Warum Vögel? Na weil sie wichtig sind für unsere Lebensräume 
und für den Naturhaushalt! Wusstet Ihr, dass sie Blütenbestäuber, 
Samenverbreiter und Schädlingsvertilger sind? Leider sind viele 
Vogelarten in ihrem Bestand gefährdet, viele sogar vom Aussterben 
bedroht. Darum haben wir uns das Thema Vögel ausgesucht!
Bei unserem Malwettbewerb können alle Kinder bis 12 Jahre teil-
nehmen, die gerne Vögel beobachten und malen. Malt uns Euren 
Lieblingsvogel auf Papier oder Karton im A4-Format. Vergesst nicht 
Euren Namen und Alter hinten auf dem Bild anzugeben.
Wir freuen uns jetzt schon auf die vielen fantasievollen und farben-
prächtigen Vogelbilder!
Abgabetermin ist Dienstag, 30. April 2024 im i-Punkt Kirrweiler, 
Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler. Wir haben Montag, Dienstag, Mitt-
woch und Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 
15:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.
Text: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ Saatgut zum Abholen
Die Ortsgemeinde Kirrweiler möchte 2024 wieder ihre Bürger:innen 
aufrufen einen Beitrag zum Schutz und Erhalt der Bienen zu leisten. 
Dafür stellt sie wieder Kirrweiler Bürger:innen kostenfrei Saatgut in 
haushaltsüblichen Mengen zur Verfügung. Es handelt sich dabei 
um eine Blumen- und Blühmischung mit viele sorgfältig zusam-
mengestellte Nutz- und Wildpflanzensamen. Das ist gut für die 
Bienen, die für unser Ökosystem unerlässlich sind. Auch für den 
Betrachter sind solche Flächen eine Augenweide.
Die Mischung enthält ein- und mehrjährige Pflanzen. Das Saatgut 
kann einfach und unkompliziert auf größere Flächen ausgebracht 
werden. Eine Anleitung wird mitgeliefert. Es wird dringend gebeten 
diese zu beachten. Auch sollte das Saatgut nur im heimischen Gar-
ten ausgebracht werden.
Das Saatgut kann ab sofort im i-Punkt zu den Öffnungszeiten 
abgeholt werden. Bitte bringen Sie eine kleine Dose, einen kleinen 
Behälter oder eine Papiertüte zum einfüllen mit – der Umwelt zu 
Liebe. Helfen Sie mit eine Blumenvielfalt im Dorf zu schaffen!
Text: i-Punkt Kirrweiler

Freiwillige Feuerwehr

St. Martin

Ausgelöste BMA in St. Martin
Am vergangenen Sonntag Mittag wurde die Feuerwehr St. Martin 
zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Grundschule in St. 
Martin alarmiert.
Vor Ort konnte jedoch kein Feuer in der Nähe des ausgelösten 
Rauchmelders gefunden werden. Die Anlage wurde durch die Feu-
erwehr wieder zurückgesetzt. Die FFW St. Martin war neben der 
FFW Maikammer und Edenkoben, sowie der FEZ Edenkoben mit 11 
Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Nach etwa 20 Minuten konn-
ten wir den Einsatz bereits beenden.
Text: Medienteam FFW St. Martin

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: Rolf Metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Edelhof 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ◗ i-punkt Kirrweiler
Öffnungszeiten i-Punkt
i-Punkt Kirrweiler
Tourismus- und Gemeindebüro, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler
Tel.: 06321 5079; E-Mail: i-punkt@kirrweiler.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.: 10:00 - 12:00 Uhr
Do.: 15:30 - 17:30 Uhr
Fr.: 10:00 - 12:00 Uhr

Text: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ Einladung zur Kerwe Sitzung am  
Dienstag, 07. Mai 2024 um 19.00 Uhr

Die Kirrweiler Kerwe findet von Freitag, 06. September bis Mon-
tag, 09. September 2024 statt.
Die Ortsgemeinde Kirrweiler lädt alle Ausschankstellen und alle 
Interessierten zur Kerwe Sitzung herzlich ein. Diese findet am 
Dienstag, den 07. Mai 2024 um 19.00 Uhr im Foyer des Dorfge-
meinschaftshauses „Edelhof“ in Kirrweiler statt.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer:Innen und regen Austausch.
Text: Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Anmeldung zur Weinzehntübergabe 
am Freitag, 05. Juli 2024

Der „Weinzehnt“ 2024 wird mit einer Abordnung von Kirrweiler Bür-
gerinnen und Bürgern, am Freitag, den 05. Juli 2024, nach altem 
Brauch, an die bischöflichen Landesherrn vor dem Dom zu Speyer 
übergeben. Bischof Dr. Karlheinz Wiesemann und Weihbischof Otto 
Georgens erwarten die Delegation mit Fußgruppe, Pferdekutsche 
und Planwagen um 15.00 Uhr vor dem Dom.
Der Weinzehnt ist eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöf-
lichen Weinberg in der Kirrweiler Gemarkung „in den Flegeläckern“. 
In früheren Jahrhunderten wurde der Weinzehnt im fürstbischöf-
lichen Zehntkeller in Kirrweiler entrichtet, dort ausgebaut und 
anschließend nach Speyer gebracht. In 2024 bringen die Kirrweile-
rer den trinkfertigen Wein zum 13. Mal direkt zu den Bischöfen nach 
Speyer. An der offiziellen Abordnung können Kirrweiler Bürgerin-
nen und Bürger teilnehmen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine 
Anmeldung im i-Punkt Kirrweiler erforderlich. Tel.: 06321 5079 oder 
per Mail i-punkt@kirrweiler.de.
Text: i-Punkt Kirrweiler

www.wittich.de
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1.3 Die „Brunnenstraße“ von der Einmündung „Oleanderweg“ bis 
zur Einmündung „Weinstraße Süd“.

1.4 Die „Immengartenstraße“ von der Einmündung Weinstraße Süd 
bis zur Einmündung (Rathaus).

1.5 Die Straße „Frantzplatz“ von der Einmündung „Immengarten-
straße“ bis Schulstraße

1.6 Die „Weinstraße Nord“ nach dem Parkplatz „Kirchplatz“ bis zur 
Einmündung „St. Martiner Straße“.

1.7 Die Schulstraße von Einmündung Marktstraße bis Schule.
2. Erlass von Halteverboten

Das Halten von Fahrzeugen ist auf folgenden Straßen verboten:
2.1 In der „Hartmannstraße“ ab dem Anwesen Nr. 32 bis zum ehem. 

Schulhaus Alsterweiler auf der Nordseite mit dem Zusatz „Park-
boxen gesperrt“

3. Umleitung des Verkehrs
Aus Richtung Edenkoben kommend:
Schwimmbadstraße – Hubweg- Immengartenstraße – Blumen-
straße – Marktstraße - Poststraße
Aus Richtung Neustadt kommend:
Poststraße – Marktstraße – Blumenstraße – Immengartenstraße 
- Hubweg- Schwimmbadstraße
oder Hartmannstraße – Mühlstraße – K 32

4. Sperrung von Parkplätzen
4.1 Der Kurzzeitparkplatz auf dem Marktplatz ist ab Dienstag, den 

07.05.2024 gesperrt.
4.2 Der Parkplatz Weinstraße Süd ist ab Dienstag, den 07.05.2024 

gesperrt.
4.3 Der Busparkplatz „Brückenwaage“ ist ab Dienstag, den 

07.05.2024 gesperrt.
4.4 Der Parkplatz Alter Markt ist ab Dienstag, den 07.05.2024 

gesperrt.
4.5 Die Parkplätze in der Straße „ Frantzplatz“ sind ab Dienstag, den 

07.05.2024 gesperrt.
5. Busparkplätze, Schwerbehindertenparkplätze und Besu-

cherparkplätze
Bei der Zufahrt zur Kalmitsporthalle von der K32 kommend 
wird eine Zufahrt als Busparkplätze ausgewiesen.
Als Parkplätze für Festbesucher ist das Parkdeck und der Park-
platz am Schwimmbad und am Ärtztehaus, Weinstraße Nord 
und Kirchplatz auszuschildern.
Die Parkplätze neben dem Rathaus (Immengartenstraße 24) 
werden als Schwerbehinderten Parkplätze ausgewiesen

6. Taxenstellplätze
Neben dem Rathaus werden mit Verkehrszeichen 229 StVO 
Taxistellplätze ausgewiesen.

7. Sonstiges
Bei der Ausfahrt vom Parkplatz „Kirchplatz“ ist das Verkehrszei-
chen 209-20 StVO (vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts) auf-
zustellen sowie das vorhandene Verkehrszeichen 209-10 StVO 
(vorgeschriebene Fahrtrichtung links) abzudecken.
In der Johannes-Damm-Straße bei den beiden Ausfahrten des 
Parkdecks sind die Verkehrszeichen 209-10 StVO (vorgeschrie-
bene Fahrtrichtung links) aufzustellen, und die VZ 267 StVO an 
der Einmündung Schwimmbadstraße abzudecken.
Die VZ 267 StVO in der Schulstraße Einmündung Weinstraße 
Nord sind abzudecken.

8. Entfall von Bushaltestellen
Die Bushaltestellen des Palatina-Bus in Richtung Neustadt 
(Einkaufsmarkt, Schwimmbad und Frantzplatz) entfällt. Für 
die Linie 501 & 503 steht die Bushaltestelle Realschule Plus als 
Ersatz zur Verfügung.

9. Sonderregeln für die 24. Wein Rally
Am 11.05.2024 wird die Weinstraße Süd und die Markt Straße 
für die Fahrzeuge der Weinrally freigegeben.
Von 8:30 Uhr bis 12: 30 Aufhebung der Einbahnstraßenrege-
lung von der Weinstraße Süd und der Markstraß von Kreuzung 
Sankt Martiner Straße bis Kreuzung Schulstraße.
An allen Einmündungen des gesperrten Bereiches sind Siche-
rungsposten aufzustellen.

Maikammer
Ortsbürgermeister: Karl Schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Touristinformation Maikammer
Marktstraße 5, 67487 Maikammer, Tel. 06321 850930
E-Mail: info@maikammer.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:30 - 12:30 Uhr und

14:00 - 17:00 Uhr
Sa. 10:00 - 12:00 Uhr

Text: Touristinformation Maikammer

 ◗ Ortsbürgermeister Karl Schäfer,  
Maikammer zu einem der stellvertreten-
den Vorsitzenden der Vereinigung der 
lebenswerten Städte und Gemeinden 
(Cittaslow) in Deutschland gewählt

Bei der Frühjahrstagung der Vereinigung der 
lebenswerten Städte und Gemeinden (Cittaslow 
– Deutschland) in Lüdinghausen, Münsterland, 
wurde Ortsbürgermeister Karl Schäfer, Maikam-
mer zu einem der stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt. Die Vereinigung repräsentiert in 

Deutschland die Internationale Vereinigung Cittaslow. Dem deut-
schen Netzwerk gehören 24 Städte und Gemeinden an. Die Verei-
nigung der lebenswerten Städte und Gemeinden in Deutschland 
– Cittaslow setzt sich für die zukunftsorientierte Entwicklung und 
die Steigerung der Lebensqualität der Mitgliedskommunen ein. Sie 
orientiert sich dabei an den Leitlinien der internationalen Vereini-
gung, wie einer nachhaltigen Stadtentwicklung, der Verbesserung 
der Umweltqualität durch Einsatz erneuerbaren Energien, dem 
Erhalt der Artenvielfalt, dem Erhalt der regionaltypischen Kultur-
landschaften, der Förderung des sozialen Zusammenhalts und dem 
Ausbau eines qualitativ hochwertigen Tourismus, um nur einige 
Bereiche zu nennen. Cittaslow-Städte und Gemeinden sind durch 
eine Vielzahl gemeinsamer Merkmale miteinander verbunden, die 
ihre Einzigartigkeit und ihre besondere Ausrichtung auf nachhaltige 
Entwicklung unterstreichen. Sie teilen eine tiefe Wertschätzung für 
die Bewahrung lokaler Traditionen. Die Ortsgemeinde Maikammer 
gehört dem deutschen und internationalen Netzwerk seit 2017 an.

 ◗ Verkehrspolizeiliche Anordnung
Nach § 44 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) i. V. m. § 5 
Abs. 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Straßenverkehrsrechts (ZuständigkeitsVO) trifft die Verbands-
gemeindeverwaltung als zuständige Straßenbehörde die Entschei-
dung wo und welche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
anzubringen und zu entfernen sind. Die Entscheidung erfolgt im 
Benehmen mit der jeweiligen Ortsgemeinde.
Verkehrspolizeiliche Anordnung
Anlässlich der Veranstaltung „MAIFEST“
wird ab Dienstag, 07.05.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 13.05.2024 
12:00 Uhr folgende Straßen und Parkplätze für den öffentlichen 
Verkehr gesperrt:
1. Für Fahrzeuge aller Art:
1.1 Die „Marktstraße“ von der Kreuzung „Schulstraße/Frantzplatz“, 

bis zur Kreuzung „Weinstraße Nord/Süd“.
1.2 Die „Weinstraße Süd“ von der Kreuzung „St. Martiner Straße/

Marktstraße“ bis zur Einmündung „Weideweg“.
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Entscheidungsgründe:
Nach § 4 Abs. 1 LImSchG sind von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr Betäti-
gungen verboten, die zu einer Störung der Nachtruhe führen kön-
nen. Nach § 6 Abs. 1 LImSchG sind Geräte, die der Erzeugung oder 
Wiedergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (Tongeräte), ins-
besondere Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente 
und ähnliche Geräte, nur in solcher Lautstärke zu nutzen, dass 
unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden oder die 
natürliche Umwelt nicht beeinträchtigt werden kann.
Gemäß § 4 Abs. 5 bzw. § 6 Abs. 5 LImSchG kann die zuständige 
Behörde bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder 
besonderer örtlicher Verhältnisse u. a. für Volksfeste und ähnliche 
Veranstaltungen einschließlich der damit verbundenen Außengas-
tronomie allgemeine Ausnahmen von dem Verbot nach § 4 Abs. 1 
bzw. § 6 Abs. 1 LImSchG zulassen. Ein öffentliches Bedürfnis liegt in 
der Regel vor, wenn eine Veranstaltung der Pflege des historischen 
oder kulturellen Brauchtums dient oder sonst von besonderer kom-
munaler Bedeutung ist und deshalb das Interesse der Allgemeinheit 
an der Durchführung der Veranstaltung gegenüber dem Interesse 
der Nachbarschaft an ungestörter Nachtruhe überwiegt (vgl. Urteil 
des VG Neustadt a. d. W. vom 09.05.2016, Az.: 4 K 1107/15. NW).
Das „Maifest Maikammer“ gehört zum traditionellen Festprogramm 
der Gemeinde Maikammer und findet nunmehr nach dem Ende der 
Corona- Pandemie inzwischen wieder in einem ähnlichen Rahmen 
wie zuvor statt.
Das kulturelle Leben ist wesentlicher Bestandteil der Ortsgemeinde 
Maikammer. Ein vielfältiges Kulturprogramm, dass u. a. auch dem 
Tourismus dienlich ist, sind Beleg hierfür. Es ist daher offensicht-
lich, dass die Veranstaltung „Maifest Maikammer“ als Teil des örtli-
chen Kulturprogramms von besonderer kommunaler Bedeutung, 
aber auch Teil des historischen und kulturellen Brauchtums der 
Gemeinde ist. Darüber hinaus tragen jedes Jahr zahlreiche Ver-
eine, ehrenamtliche Initiativen sowie die örtlichen Weingüter dazu 
bei, dass die Veranstaltung für die gesamte Bevölkerung als eine 
ansprechende und gesellige Kulturveranstaltung wahrgenommen 
wird. Insbesondere nach den Jahren der Corona Pandemie hat die 
Gemeinde Maikammer ein besonderes Interesse daran, die übli-
chen Festaktivitäten wieder aufzunehmen und das kulturelle Leben 
innerhalb der Gemeinde wieder verstärkt zu fördern.
Die Nachtruhe darf dennoch nicht in besonderer Art und Weise 
gestört werden. Nach Allgemeiner Auffassung sowie nach Auffas-
sung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
und der durch diese erstellten Freizeit-Richtlinie ist in derart geson-
dert gelagerten Fällen eine Verschiebung der Nachtzeit von bis zu 
zwei Stunden unter Berücksichtigung der o. g. Beurteilungspegel 
zumutbar. Insbesondere die Ausnahme von § 6 Abs. 1 LImSchG 
soll nur dann erteilt werden, wenn zeitgleich Auflagen zum Schutz 
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft erlassen werden. Die 
unter Ziff. II genannten Auflagen dienen der Einhaltung der in der 
Freizeit-Richtlinie festgesetzten Beurteilungspegel und damit dem 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft.
Um einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen 
der Veranstalter einerseits und dem Ruhebedürfnis der Anwoh-
ner andererseits zu schaffen wurde insbesondere für die Nacht 
von Sonntag auf Montag (und damit einen regulären Schul- und 
Arbeitstag) der Beginn der Nachtzeit nur um eine Stunde hinausge-
schoben. Bei den übrigen Tagen mit einer Festlegung der Nachtzeit 
auf 24:00 Uhr handelt es sich um Nächte, auf die ein Samstag, Sonn-
tag bzw. „Brückentag“ folgt. An diesen Tagen muss eine Vielzahl der 
Anwohner nicht arbeiten. Ebenso sind diese Tage (inkl. Brückentag 
am 10.05.2024) schulfrei.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
oder zur Niederschrift erhoben werden.

Maikammer, den 23.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
Gabriele Flach
Bürgermeisterin

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
oder zur Niederschrift erhoben werden.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
- Ordnungsamt -

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung
Aufgrund der §§ 4, 6, 14 und 15 Abs. 1 Landes-Immissionsschutz-
gesetz (LImSchG) in der geltenden Fassung erlässt die Verbandsge-
meindeverwaltung Maikammer als sachlich und örtlich zuständige 
Behörde folgende

Allgemeinverfügung:
I.

1. Anlässlich des „Maifestes Maikammer“ wird für den Zeitraum
von Donnerstag, den 09.05.2024 auf Freitag, den 10.05.2024,
von Freitag, den 10.05.2024 auf Samstag, den 11.05.2024,
von Samstag, den 11.05.2024 auf Sonntag, den 12.05.2024
der Beginn der Nachtzeit auf 24.00 Uhr,
sowie im Zeitraum
von Sonntag, den 12.05.2024 auf Montag, den 13.05.2024
der Beginn der Nachtzeit, einschließlich der damit verbunde-
nen Außengastronomie allgemein auf 23:00 Uhr festgelegt (§ 
4 Abs. 5 LImSchG).

2. Der Gebrauch von Geräten, die der Erzeugung oder Wie-
dergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (Tongeräte), 
insbesondere Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinst-
rumente und ähnliche Geräte ist bis maximal zum Beginn der 
Nachtzeit (Ziff. I.1.) gestattet (§ 6 Abs. 5 LImSchG).

II.
a) Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sind die 
Geräuschemissionen der Verstärkeranlagen so zu begrenzen, dass 
der Beurteilungspegel vor den Fenstern (im Freien) der nächstgele-
genen Wohngebäude 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts nicht über-
schreitet. Geräuschspitzen sollen die Werte von 90 dB(A) tags und 
65 dB(A) nachts einhalten.
b) Bühne und Beschallungstechnik sind so auszurichten, dass nahe-
stehende Wohnhäuser so wenig wie möglich beschallt werden. 
Insbesondere ist auf eine Reduzierung der abgestrahlten tiefen Fre-
quenzanteile hinzuwirken (z. B. durch Minimierung einzelner nicht 
relevanter Terzen).
c) Die einzelnen Beschallungsanlagen sind so einzupegeln, dass der 
unter Ziff. II a) genannte Immissionsrichtwert eingehalten wird. Bei 
Überschreitung des zulässigen Beurteilungspegels bzw. Spitzen-
pegels sind die Pegel der Lautsprecheranlage schnellstmöglich zu 
senken. Die ermittelten Schalldruckpegel und Beurteilungspegel 
sind zu dokumentieren.
d) Um sicherzustellen, dass der Immissionsrichtwert eingehalten 
wird, haben die Betreiber der unter Ziff. I b) genannten Geräte wäh-
rend der Veranstaltung stündliche Messungen vorzunehmen.
e) Betreiber der unter Ziff. I. 2.) genannten Geräte, haben bis spä-
testens 07.05.2024 einen Ansprechpartner für Anfragen bzw. 
Beschwerden zu benennen. Die telefonische Erreichbarkeit des 
Ansprechpartners ist für den gesamten Veranstaltungszeitraum zu 
gewährleisten.
f ) Die einzelnen von dieser Allgemeinverfügung Gebrauch machen-
den Ausschankstellen und Betreiber der unter Ziff. I.2. genannten 
Geräte sind für die Einhaltung der unter Ziff. II. a) genannten Grenz-
werte verantwortlich; dies gilt insbesondere für die strengen Grenz-
werte nach Beginn der Nachtzeit (Ziff. I. 1.). Die Besucher sind ggf. 
auf ein angepasstes Verhalten hinzuweisen.

III.
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Verbandsgemeinde Maikammer im Nachrichtenblatt öffentlich 
bekanntgemacht und dadurch wirksam. Tag der Bekanntmachung 
im Sinne des § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG ist der auf die Bekanntma-
chung folgende Tag.
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gen bei Weinfesten, dass gerade das jüngere Publikum, aufgrund 
rasant steigender Preise der von gaststättenrechtlich konzessio-
nierten Betrieben angebotenen alkoholischen Getränke, vermehrt 
eigenen Alkohol mit auf die Feste bringt.
Erfahrungsgemäß führt der Konsum von alkoholhaltigen Geträn-
ken sehr schnell auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und 
Sachbeschädigungen an den Veranstaltungsorten und in deren 
Nahbereich.
Zur Vermeidung der beschriebenen Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung ist es geeignet und erforderlich, im unter 
1. näher bezeichneten räumlichen Umfeld der Veranstaltung das 
Mitführen und den Verzehr alkoholhaltiger Getränke zu beschrän-
ken. Der räumliche Geltungsbereich des Verbotes bezeichnet die 
Bereiche, innerhalb derer der Schwerpunkt des Alkoholkonsums 
und daraus resultierender gewalttätiger Auseinandersetzungen bis 
hin zum Vandalismus zu erwarten ist.
Dieses Verbot wird auf § 9 Abs. 1 Satz 1 des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes Rheinland-Pfalz (POG) gestützt. Danach können 
die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei die notwen-
digen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. 
Eine solche konkrete Gefahr liegt hier vor. Erfahrungsgemäß nimmt 
der genannte Personenkreis nicht nur in umliegenden Gaststätten 
Alkohol zu sich, sondern erwirbt alkoholhaltige Getränke in gro-
ßem Umfang auch in Geschäften, an Verkaufsständen, Tankstellen 
etc. um diese dann bei Veranstaltungen – auch in deren räumli-
chem Umfeld – zu konsumieren.
Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und zur Wahrung der Rechte 
der Gaststättenbetreiber kann von einer Erstreckung des Verbotes 
auf konzessionierte Flächen und Ausschankstellen abgesehen wer-
den.
Die Androhung der Beschlagnahme und Ausleerung der alkoholhal-
tigen Getränke beruht auf §§ 61 Abs. 1, 66, 65 Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz (LVwVG). Vollstreckbare Verwaltungsakte, die 
auf eine Unterlassung gerichtet sind, können danach durch Anwen-
dung von Zwangsmitteln nach deren vorheriger Androhung voll-
streckt werden.
Zur Durchsetzung des Verbots ist es geboten und angemessen, die 
Beschlagnahme und auch die Beseitigung der mitgeführten alko-
holhaltigen Getränke für jeden Fall der Zuwiderhandlung anzu-
drohen. Die Anwendung anderer Zwangsmittel – insbesondere 
die Androhung eines Zwangsgeldes – ist untunlich, da sie gerade 
auch in Ansehung der finanziellen Leistungsfähigkeit der zumeist 
sehr jungen Störer nicht besser oder vergleichbar geeignet sind, die 
Betroffenen zu einer sofortigen Befolgung des Verbots anzuhalten.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. In 
Ansehung der betroffenen hochwertigen Rechtsgüter – insbeson-
dere Gesundheit und körperliche Unversehrtheit von Besuchern, 
Ordnungskräften und Dritten – muss gesichert sein, dass die aus-
gesprochenen Verbote auch bei Einlegung von Rechtsbehelfen 
Bestand haben und durchgesetzt werden können.
Dem gegenüber steht das in der Abwägung geringer einzuschät-
zende Interesse der Besucher, uneingeschränkt alkoholhaltige 
Getränke konsumieren zu können sowie das wirtschaftliche Inte-
resse an der Ausnutzung besonderer Verkaufschancen für alko-
holhaltige Getränke. Diese Interessen müssen indes hinter dem 
Interesse am Schutz der oben genannten hochwertigen Rechtsgü-
ter zurücktreten.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
oder zur Niederschrift erhoben werden.

Maikammer, 23.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
Gabriele Flach
Bürgermeisterin

 ◗ Maifest in Maikammer
Aufgrund der §§ 1 Abs. 1, 9 Abs. 1 Satz 1, 22 bis 25, 88 Abs. 1 Nr. 1, 
89 Abs. 1, 90 Abs. 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
(POG) in der gültigen Fassung, des § 1 der Landesverordnung über 
die Zuständigkeit der allgemeinen Ordnungsbehörden in der gül-
tigen Fassung sowie § 91 Abs. 1 Nr. 1 POG und der § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) in Verbindung mit 
§ 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der gül-
tigen Fassung, erlässt die Verbandsgemeindeverwaltung Maikam-
mer als sachlich und örtliche zuständige Behörde folgende
Allgemeinverfügung:
1. Anlässlich des Maifestes in Maikammer ist es in der Zeit vom 

Donnerstag 09.05.2024, 10:00 Uhr, bis Montag 13.05.2024, 
06:00 Uhr, verboten, im Bereich der in Satz 2 näher bezeichne-
ten öffentlichen Straßen und Anlagen alkoholhaltige Getränke 
mitzuführen und/oder zu verzehren.

Das Verbot nach Satz 1 erstreckt sich auf den Bereich des Veran-
staltungsortes Marktstraße / Weinstraße Süd / Immengar-
tenstraße / Franzplatz und Gartenanlage des Bürgerhauses 
sowie die angrenzenden Straßen und Anlagen:

• Weinstraße Süd bis Schwimmbadstraße
• Schwimmbadstraße bis Wiesenstraße
• Wiesenstraße
• Weinstraße Nord bis Hartmannstraße
• Hartmannstraße ab Weinstraße Nord bis Schloss- Straße
• Marktstraße bis Poststraße
• Johannes - Damm Straße
• Immengartenstraße bis Blumenstraße
• Brunnenstraße
• Weideweg bis Am Heiligenberg
• Frantzplatz
• Schulstraße
• St. Martiner Straße bis Friedhofstraße
• Kirchstraße

und die in diesem Bereich liegenden Pfade und sonstigen 
öffentliche Anlagen.

2. Das Verbot gilt nicht für gaststättenrechtlich konzessionierte 
Flächen. Das Verbot gilt des Weiteren nicht für alkoholhaltige 
Getränke, die bei gaststättenrechtlich konzessionierten Stellen 
im Geltungsbereich dieser Verfügung erworben wurden.

3. In jedem Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach Nr. 
1 werden alkoholhaltigen Getränke beschlagnahmt und ausge-
leert.

4. Zur Kontrolle und Durchsetzung des Verbots nach Nr. 1 hat die 
Polizei und die örtliche Ordnungsbehörde das Recht zur Durch-
suchung von Personen und mitgeführten Sachen nach Maß-
gabe der §§ 18, 19 POG.

5. Die örtliche Ordnungsbehörde behält sich vor, bei Verstößen 
oder bei sonstigen Änderungen der Gefahrenlage, weiterge-
hende Anordnungen zu treffen.

6. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird im 
öffentlichen Interesse angeordnet.

7. Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf ihre öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

Gründe:
Nach den Erfahrungen der Polizei, der örtlichen Ordnungsbehörde 
und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als zuständiger 
Behörde für den Jugendschutz ist es in den Vorjahren anlässlich des 
Maifestes in Maikammer – trotz des Einsatzes von Polizei, kommu-
nalen Vollzugsbeamten, privaten Sicherheitsdiensten und Jugend-
pflege – zu Gewaltdelikten und Alkoholmissbrauch, insbesondere 
unter den Jugendlichen, gekommen. Es kommt darüber hinaus zu 
massiven nächtlichen Ruhestörungen der Anwohner durch trun-
kenheitsbedingtes Verhalten wie Grölen und Randalieren.
Aufgrund der Prognose der örtlichen Ordnungsbehörde, in der 
neben den Erfahrungen der Vorjahre auch die Erfahrungen anläss-
lich anderer großer Weinfeste berücksichtigt wurden, ist auch in 
diesem Jahr mit den beschriebenen Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit zu rechnen. Insbesondere zeigen die jüngsten Erfahrun-



Maikammer - 16 - Ausgabe 17/2024

Bauarbeiten. Ebenso der Werkleitung, Herrn Andreas Reuter und 
dem Leiter der Bauabteilung, Herrn Martin Utech für die gute ver-
waltungsmäßige Begleitung der Baumaßnahme. „Das Bild einer 
Gemeinde wird stark von deren Straßen geprägt. Eine ausgebaute 
Straße führt in aller Regel auch zu einem Mehr an „Lebensqualität“ 
für die Anwohner. Die beiden neuen Straßen vermitteln einen aus-
gesprochen guten Eindruck und sind eine städtebauliche Berei-
cherung für unsere Ortsgemeinde“, so Ortsbürgermeister Schäfer. 
Die neue Maikammerer Weinprinzessin, Emily Mugler, wünschte in 
ihrem Grußwort, dass die Straße unfallfrei befahren werden wird. 
Nach dem Durchschneiden des Absperrbandes traf man sich in der 
Ortsvinothek zu einem kleinen Umtrunk.

Text: Karl Schäfer, Ortsbürgermeister
Bild: Linzmeier-Mehn

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: Timo Glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Tourist-Info St. Martin
Kellereistraße 1, 67487 St. Martin, Tel. 06323 5300
E-Mail: tourismus@sankt-martin.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 09:00 – 12:00 Uhr
Mo, Mi, Fr: 14:00 – 17:00 Uhr
Sa: 10:00 – 12:00 Uhr

Text: Tourist-Info St. Martin

 ◗ 36. Sitzung des Gemeinderates St. Martin
Die 36. Sitzung des Gemeinderates St. Martin findet am Montag, 
dem 06. Mai 2024, 19:30 Uhr, in der Kulturscheune, Kellereistraße 
1, 67487 St. Martin statt.
Tagesordnung
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Auftragsvergaben
2.1 Grünpflegearbeiten, Blumenschmuck, Kehrarbeiten
3. Car-Sharing Projekt für St. Martin
4. Treibhausgasbilanz der Ortsgemeinde St. Martin

- Bericht der örtlichen Klimaschutzpaten
5. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
6. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
7. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO

gez.
Timo Glaser, Ortsbürgermeister

 ◗ Information zum Cocktailverbot auf dem 
Maifest

Zum Thema Cocktailverbot auf dem Maifest möchte die Orts-
gemeinde Maikammer klarstellen, dass dieses Verbot schon vor 
dem Maifest 2023 in einer entsprechenden Sitzung mehrheitlich 
beschlossen wurde und auch für das Maifest 2024 bestehen blei-
ben soll. Dem entsprechenden Beschluss lagen im Wesentlichen 
folgende Erwägungen zu Grunde: Zum Einen kam es im Jahre 2022 
zu mehreren unerfreulichen Zwischenfällen und Straftaten, die 
mutmaßlich auf den Konsum von „hartem Alkohol“ auf dem Mai-
fest 2022 zurückgingen. Da es im Jahre 2022 ferner zu erheblichen 
Ruhestörungen und Ärger mit der Nachbarschaft gekommen ist, 
erging die getroffene Entscheidung auch zum Schutz des Jugend-
treffs. Ohne diese hätte die Gefahr bestanden, dass aus der Nach-
barschaft gegen die Einrichtung des Jugendtreffs am Maifest mit 
Erfolg vorgegangen wird. Auf anderen Weinfesten in der Nachbar-
schaft waren Klagen beim Verwaltungsgericht mit Erfolg geführt 
worden. Im Jahr 2023 verlief das Maifest sodann insgesamt fried-
licher. Zum Anderen waren und sind die Teilnehmer des Maifestes 
inkl. der veranstaltenden Ortsgemeinde mehrheitlich der Meinung, 
dass man die Tradition des Maifests als Weinfest nicht aufgeben, 
und den Wein somit in den Mittelpunkt stellen sollte. Somit erfolgte 
das Cocktailverbot bzw. das Verbot von „hartem Alkohol“ aus Grün-
den der Sicherheit und auch aufgrund der Tradition des Maifests.
Text: Ortsgemeinde Maikammer

Der Seniorentreff wird bis auf Weiteres alle 14 Tage von 14 - 17 
Uhr geöffnet.
Der nächste Termin ist der 30.04.2024.
Text: Ortsgemeinde

 ◗ Straßen „Am Kropsbach“ und  
„Am Heiligenberg“ in Maikammer  
offiziell übergeben

In einer kleinen Feierstunde wurden die ausgebauten Straßen „Am 
Kropsbach“ und „Am Heiligenberg“ offiziell übergeben. Die Aus-
baumaßnahme fand von Januar 2023 bis April 2024 statt. Ortsbür-
germeister Karl Schäfer konnte viele Anlieger und Bürger zu diesem 
Anlass begrüßen. Zusammen mit dem Straßenausbau wurden die 
aus den 70iger Jahren stammende Kanalisation im Inlineverfahren, 
die Hauptwasserleitung und alle Hausanschlüsse in offener Bau-
weise erneuert. Die Auftragssumme belief sich auch rd. 720 Tsd. 
Euro für den Straßenausbau und 400 Tsd. Euro für Kanalisations- 
und Wasserleitungserneuerung. Letztere Maßnahmen wurden von 
den Werken der Verbandsgemeinde Maikammer durchgeführt. Die 
Straßen wurden in Pflasterbauweise von Haus zu Haus bzw. Grund-
stück zu Grundstück, ohne eigene Gehwege, ausgeführt.
Von den Pfalzwerken wurden die Leuchten getauscht und eine 
neue Erdverkabelung hergestellt. In intensiven Gesprächen konnte 
erreicht werden, dass die Verlegung der Deutschen Glasfaser, die 
regulär erst kurz nach Ostern 2024 in Maikammer begonnen hat, 
bereits im Zuge der Maßnahme durchgeführt wurde, so dass eine 
erneute Baustelle den Anwohnern erspart bleibt. Ortsbürgermeis-
ter Schäfer bedankte sich bei den Anliegern für deren Geduld und 
das Verständnis für Erschwernisse, die jede Straßenausbaumaß-
nahme mit sich bringt. Ein großer Dank galt der Firma Gebr. Baum-
garten aus Enkenbach-Alsenborn und dem Ingenieurbüro IPR aus 
Neustadt/W für die sehr gute Koordination und Abwicklung der 
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Seniorenfahrt der Ortsgemeinde St. Martin 
in die Wilhelma nach Stuttgart  

am Montag, den 24.06.2024

Liebe Seniorinnen und Senioren,

ich lade Sie recht herzlich zum Seniorenausflug 
in die Wilhelma nach Stuttgart ein.
Mit rund 11.000 Tieren in fast 1.200 Arten ist die 
Wilhelma einer der artenreichsten Zoos nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit.
Aber auch der botanische Garten der Wilhelma 
kultiviert mehr als 8.500 verschiedene Pflan-
zenarten und -sorten, darunter Orchideen, Azaleen, Kamelien, Bromelien, Fuchsien sowie Kakteen und 
andere Sukkulenten.
Sie sehen, es wird für jeden was geboten.
9:00 Uhr Abfahrt in St. Martin an der Bushaltestelle Maikammerer Straße
ca. 11:00 Frühstück
11:30 Uhr – 16:00 Uhr Zeit zur freien Verfügung.
16:15 Uhr Rückfahrt
ca. 18:00 Uhr Ankunft in St. Martin, dann gemeinsames Abendessen im Winzerhof (optional)
Der Unkostenbeitrag beträgt 25 €. Darin enthalten ist die Busfahrt, Frühstück und Eintritt in die 
Wilhelma. Zahlbar vor Ort
Ich würde mich über Ihre Teilnahme sehr freuen.
Herzliche Grüße

Timo Glaser
Ortsbürgermeister
Verbindliche schriftliche Anmeldung für Ihre Teilnahme bis zum 24.05.2024. Teilnehmerzahl begrenzt. 
Zur besseren Planung geben Sie bitte an, ob Sie am Abendessen teilnehmen. Sie können entweder den 
beigefügten Abschnitt in den Briefkasten der Ortsgemeinde St. Martin einwerfen oder per Mail an: 
ortsgemeinde@sankt-martin.de. senden.

Anmeldeabschnitt

...............................................................................................................................................................................................................................................................
Name, Vorname Anschrift Tel.-Nr. Anzahl                        Ja / Nein
                              Abendessen
 

...............................................................................................................................................................................................................................................................
Name, Vorname Anschrift Tel.-Nr. Anzahl                        Ja / Nein
                              Abendessen
 

...............................................................................................................................................................................................................................................................
Name, Vorname Anschrift Tel.-Nr. Anzahl                        Ja / Nein
                              Abendessen
 

$

$
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mit und ohne Abitur sowie alle Abiturientinnen und Abiturienten. 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Studienberatung des Campusstandortes Karlsruhe der Fern-
Universität Hagen erläutert die Besonderheiten und den Ablauf 
eines Fernstudiums und zeigen auf, welche Studiengänge mit und 
ohne Abitur offenstehen.
Die FernUniversität Hagen ist mit rund 76.000 studierenden 
Deutschlands größte Hochschule. Sie bietet mehr als 20 Studien-
gänge aus den Bereichen Kultur- und Sozialwissenschaften, Psy-
chologie, Wirtschaftswissenschaft, Mathematik, Informatik und 
Rechtswissenschaft an. Die Möglichkeit zur Promotion und Habili-
tation sowie zahlreiche wissenschaftliche Weiterbildungsangebote 
runden das Portfolio ab.
Neben der persönlichen Teilnahme besteht auch die Möglichkeit 
virtuell an dem Vortrag teilzunehmen. Die Einwahldaten sowie wei-
tere Informationen zur Veranstaltung finden Sie im Internet unter 
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen
Fragen zur Veranstaltung beantwortet das Berufsinformationszen-
trum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Landau unter 06341 - 958 222.
Text: Arbeitsagentur

 ◗ Für eine gute Zusammenarbeit im Katast-
rophenfall:

Landkreis Südliche Weinstraße übt Unwetter-Szenario 
mit weiteren Kommunen und Kreisverbindungskom-
mando der Bundeswehr
Wenn ein langanhaltender, großflächiger Starkregen die Südpfalz 
oder angrenzende Regionen trifft, dabei Kommunen wie die Stadt 
Annweiler am Trifels überschwemmen würde und ein Hangrutsch 
eine der SÜW-Gemeinden im Pfälzerwald, beispielsweise Birken-
hördt, träfe, ist der Katastrophenschutz des Landkreises gefragt. 
Wie in solchen Fällen zu agieren ist, worauf es bei der Gefahrenab-
wehr ankommt, das haben Vertretungen der Landkreise Südliche 
Weinstraße, Kaiserslautern, Donnersbergkreis sowie die kreisfreien 
Städte Kaiserslautern, Landau und Neustadt gemeinsam mit ihren 
jeweiligen Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr kürzlich 
bei einer sogenannten Stabsrahmenübung, einer zivil-militärischen 
Übung, in Mainz durchgespielt.

Angehörige des Kreisverbindungskommandos Südliche Wein-
straße der Bundeswehr, Landrat Dietmar Seefeldt, SÜW-Brand- 
und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele, Tim Hoffmann, 
Sachbearbeiter im Referat Brand- und Katastrophenschutz der 
Kreisverwaltung SÜW, und Peter Schürmann, Leiter des im Krisen-
fall zusammenkommenden SÜW-Verwaltungsstabs.
 Foto: Bundeswehr

„Unwetter-Szenarien wie diese kommen bislang zum Glück nur sel-
ten vor. Doch die Flutkatastrophe im Ahrtal hat uns gezeigt, dass die 
Vorbereitung auf Extremwetterereignisse elementar ist. Zumal wir 
künftig, begünstigt durch den Klimawandel, sehr wahrscheinlich 
häufiger mit solchen Ereignissen zu tun haben werden“, betonte 
Landrat Dietmar Seefeldt, der sich vor Ort selbst ein Bild von dem 
Übungsgeschehen gemacht hat.
Insgesamt wurden für den Kreis Südliche Weinstraße an zwei Tagen 
zehn unterschiedliche Einsatzszenarien im Rahmen der Unwetter-
lage geprobt. Die Übung unter Federführung der Bundeswehr – für 
den Kreis SÜW vorbereitet vom Referat Brand- und Katastrophen-

 ◗ Arbeitseinsatz am Spielplatz im Stöckelfeld
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde von St. Martin,
am Samstag, den 27.04.2024 laden wir Sie ab 9:00 Uhr herzlich zu 
einem gemeinsamen Arbeitseinsatz am Spielplatz im Stöckelfeld 
ein. Wir möchten neben dem notwendigen Frühjahrsputz, den 
Kletterturm Störtebeker auf der Südseite aufbauen, den Sandkas-
ten neu befüllen und an verschiedenen Spielgeräten den Fallschutz 
aufbessern. Es gibt viel zu tun! Wir freuen uns auf zahlreiche hel-
fende Hände zum Wohle der Jüngsten unserer Ortsgemeinde.
Text und Bild: Ortsgemeinde St. Martin

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Feiertage im Mai:

Teilweise geänderte Abfuhrtermine für Müll im Land-
kreis Südliche Weinstraße
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche 
Weinstraße weist darauf hin, dass sich die Abfuhren von Bioabfall 
und Restmüll, Papier und Leichtverpackungen (gelbe Wertstoffsä-
cke) im Mai aufgrund der Feiertage teilweise verschieben.
In den betreffenden Wochen von Mittwoch, 1. Mai (Tag der Arbeit), 
Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt), Montag, 20. Mai (Pfingst-
montag), und Donnerstag, 30. Mai (Fronleichnam), werden die 
Abfuhren auf den jeweils darauffolgenden Tag verlegt.
Alle aktuellen Termine für die verschiedenen Abfall- und Wert-
stoffarten sind im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 2024 nachzulesen 
und dort sowie in der SÜW-WertstoffApp bereits berücksichtigt.
Weitere Informationen zur Abfallentsorgung wie etwa die Öff-
nungszeiten der WertstoffWirtschaftszentren oder die Abfuhrter-
mine 2024 für jeden Wohnort im Bereich des Landkreises Südliche 
Weinstraße sind im Internet zu finden unter www.suedliche-wein-
strasse.de/abfall
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Berufsbegleitend studieren an der  
Fern-Universität Hagen

Informationsveranstaltung im Berufsinformationszen-
trum (BIZ) der Agentur für Arbeit Landau
Egal ob neben dem Beruf oder parallel zur Kindererziehung - ein Fern-
studium ermöglicht in verschiedensten Lebenssituation einen Univer-
sitätsabschluss zu erlangen oder sich individuell weiterzubilden
Am Donnerstag, den 2. Mai, informiert die Fernuniversität Hagen ab 
16:00 Uhr im BiZ der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Str. 
2, über die Möglichkeit des berufsbegleitenden Studierens. Die Ver-
anstaltung richtet sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte 
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tionsbeauftragte auf. Denn im Landkreis Südliche Weinstraße sind 
die sieben Verbandsgemeinden für die Unterbringung von Geflüch-
teten zuständig. Sie zahlen auch die Leistungen zum Lebensunter-
halt für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus.
Landrat Dietmar Seefeldt begrüßt die Einführung der Bezahlkarte: 
„Damit kann wahrscheinlicher erreicht werden, dass das Geld, das 
für den Lebensunterhalt gedacht ist, auch dafür verwendet wird.“ 
Sihame Hlubek sieht in der Bezahlkarte auch eine „begrüßenswerte 
Integrationsmaßnahme, weil Menschen damit dann hier im Land-
kreis bleiben.“ Man könne sich dann nicht mehr nur in SÜW melden 
und eigentlich woanders wohnen. Hlubek sieht in der Karte auch eine 
Motivation, eine Arbeit anzunehmen, sobald dies rechtlich erlaubt sei. 
Denn das selbst erarbeitete Geld könne dann durchaus weitergege-
ben werden, zum Beispiel an die Familie in der alten Heimat.
Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 29. Februar 
etwa 2900 Geflüchtete, davon kamen circa 1200 Personen aus der 
Ukraine. Im ersten Quartal wurden dem Landkreis SÜW vom Land 
Rheinland-Pfalz seiner Einwohnerstärke entsprechend (Königsber-
ger Schlüssel) pro Woche sieben neu angekommene Menschen 
zugewiesen. Ebenfalls entsprechend der Bevölkerungsanzahl 
erfolgte dann die Weiterverteilung in die sieben Verbandsgemein-
den des Kreises. „Container als Flüchtlingsunterkünfte gibt es in 
SÜW bisher lediglich in der Verbandsgemeinde Herxheim“, infor-
mierte Hlubek in der Beiratssitzung. Die meisten Geflüchteten sind 
in Wohnungen beziehungsweise Häusern untergebracht, die die 
Verbandsgemeindeverwaltungen angemietet haben oder besit-
zen.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Bambi vor dem sicheren Mähtod bewah-
ren: Förderung für Drohnen zur Rettung 
von Rehkitzen und anderen Wildtieren 
jetzt beantragen

In den vergangenen Jahren hat sich der Einsatz von Drohnen mit 
Wärmebildtechnik im Bereich der Rehkitzsuche laut dem Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft etabliert. Dieses 
Verfahren biete die Möglichkeit, zeitsparend und effektiv Grünland- 
und Ackerfutterflächen insbesondere nach Rehkitzen abzusuchen 
und vor dem sogenannten Mähtod zu retten. Die Abteilung „Veteri-
närwesen, Landwirtschaft und Weinbau“ der Kreisverwaltung SÜW 
weist in diesem Zusammenhang auf eine Fördermöglichkeit des 
Ministeriums hin, wonach die Anschaffung von Drohnen mit Wär-
mebildtechnik bezuschusst werden kann.
Der Einsatz solcher Drohnen zur Wildtierrettung, insbesondere Reh-
kitzrettung, stellt nach Angaben des Ministeriums aktuell die beste 
Alternative zu bisherigen Verfahren wie Vergrämung oder Bege-
hung dar, da sie deutlich effektiver und zeitsparender sei. Ziel der 
Förderung ist, die Geräte flächendeckend zu etablieren, um Wild-
tiere, insbesondere Rehkitze, besser vor Verletzungen oder dem 
Tod bei der Mahd zu schützen.
Gefördert werden bis zu 60 Prozent der förderfähigen Gesamt-
ausgaben und maximal 4000 Euro. Die Fördermaßnahme erfolgt 
im zweistufigen Antragsverfahren. Förderanträge stellen können 
bis einschließlich 14. Juni 2024 (erste Stufe) beziehungsweise 30. 
August 2024 (zweite Stufe) eingetragene Kreisjagdvereine, Jäger-
vereinigungen auf Kreisebene in der Rechtsform eines eingetra-
genen Vereins oder andere eingetragene Vereine auf regionaler 
oder lokaler Ebene, zu deren Aufgaben ausweislich der Satzung die 
Pflege und Förderung des Jagdwesens oder die Rettung von Wild-
tieren, vorrangig von Rehkitzen, bei der Wiesenmahd (sogenannte 
Kitzrettungsvereine) gehören. Die beschafften Drohnen mit Wär-
mebildkamera aus den Förderjahren 2021 bis 2023 werden bei der 
Förderentscheidung 2024 nicht berücksichtigt.
Die Fördermaßnahme erfolgt grundsätzlich digital. Anträge wer-
den über das elektronische Antragssystem des Förderprogramms 
gestellt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://
www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Reh-
kitz/Rettung_node.html

Text: Kreisverwaltung SÜW

schutz der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße – diente in erster 
Linie der Fortbildung und Schulung der Kreisverbindungskomman-
dos (KVK) und der Zusammenarbeit mit den Katastrophenschutz-
behörden der Landkreise und kreisfreien Städte.
Die KVK stellen die Schnittstelle zwischen den Kommunen und der 
Bundeswehr dar, wenn es um die Anforderungen von Hilfeleistun-
gen der Bundeswehr geht. Sie stehen dabei den Kommunen bera-
tend zur Seite oder formulieren beispielweise die erforderlichen 
Hilfeleistungsanträge und geben diese an die entsprechenden 
Stellen bei der Bundeswehr weiter.
Seitens der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße nahmen Peter 
Schürmann als Leiter des im Krisenfall zusammenkommenden Ver-
waltungsstabs, SÜW-Brand- und Katastrophenschutzinspekteur 
Jens Thiele und Tim Hoffmann, Sachbearbeiter im Referat Brand- 
und Katastrophenschutz, teil.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Wenn Krähen zum Problem werden:

Im Ackerbau, Weinbau und Obstbau Tätige können 
Schäden online melden
Rabenvögel wie zum Beispiel Saatkrähen können in landwirtschaft-
lichen und Weinbaukulturen teilweise große Schäden an Jung-
pflanzen, Apfelbäumen und Co. insbesondere während der Aussat 
und Reifezeit anrichten. Damit sorgen sie nicht selten für finanzielle 
Schäden – auch im Landkreis Südliche Weinstraße. Ihre Population 
nimmt zu, das Problem verstärkt sich. Die Abteilung „Veterinär-
wesen, Landwirtschaft und Weinbau“ der Kreisverwaltung SÜW 
weist in diesem Zusammenhang auf das elektronische Meldepor-
tal des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau hin: Schadensmeldungen im Acker-, 
Gemüse-, Obst- und Weinbau können ab sofort per Smartphone 
direkt vom Feld mit allen notwendigen Daten und Bildern übermit-
telt werden.
Mit Hilfe der übermittelten Daten könnten die jeweiligen Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum (DLR) – für den Kreis Südliche 
Weinstraße ist das DLR Rheinpfalz in Neustadt an der Weinstraße 
zuständig – zielgerichtet in Sachen Anbau- und Pflanzenschutz 
beraten, heißt es in einer Mitteilung vom Ministerium. Seien die 
Krähen erst einmal in einer Plantage angekommen, müsse extrem 
schnell gehandelt werden. Sonst drohten große Schäden bis hin 
zum Totalverlust.
Das Meldeportal steht ab sofort unter https://web.isip.de/meldepor-
tal/rp bereit. Bis zum Saisonstart würden die Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum alle relevanten Informationen zur Vogelabwehr auf 
ihren Webseiten bündeln, darunter Hinweise und Formulare zu Prä-
ventionsmaßnahmen und Vergrämungsverfahren sowie ein Antrag 
zum Abschuss einzelner Saatkrähen, so das Ministerium.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Bezahlkarte für Geflüchtete kommt auch 
im Landkreis SÜW

Die Bezahlkarte für Geflüchtete wird in Deutschland eingeführt 
werden, auch im Landkreis Südliche Weinstraße. In der jüngsten 
Sitzung des Beirats für Migration und Integration informierte die 
Integrationsbeauftragte des Kreises Sihame Hlubek über die anste-
hende Neuerung.
„Voraussichtlich wird es eine guthabenbasierte Debitkarte ohne 
Kontoanbindung sein, die die Geflüchteten erhalten“, so Hlubek. 
Die Karteninhaberinnen und -inhaber werden dann beispielsweise 
an der Supermarktkasse damit bezahlen können. „Man wird mit der 
Karte wohl auch etwas Bargeld abheben können, aber die Höhe ist 
noch nicht bekannt.“ Derzeit laufe ein Vergabeverfahren, an dem 
sich auch das Land Rheinland-Pfalz beteilige. Wenn dieses Ver-
fahren beendet ist und alle Details auf Bundes- und Landesebene 
geklärt sind, könne die Bezahlkarte in den Kommunen eingeführt 
werden.
„Aktuell überweisen die Verbandsgemeindeverwaltungen den 
berechtigten Personen das Geld, nachdem sie persönlich vorstellig 
geworden sind, oder sie geben Barschecks aus“, zeigte die Integra-
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tenden. Der Landkreis unterstützt die Veranstaltenden der einzel-
nen Angebote finanziell, sodass die Aktionen mit einem günstigen 
Teilnehmerbeitrag wahrgenommen werden können. Die Sparkasse 
Südpfalz unterstützt den FerienSpass SÜW.
Vergünstigungen möglich
Daneben wird für Familien mit mehreren teilnehmenden Kindern 
ein sogenannter Geschwisterrabatt eingeräumt. Für wen der Preis 
eine finanzielle Belastung darstellt, der kann sich vom Landkreis 
zu finanziellen Förderungen über das Bildungs- und Teilhabepaket 
beraten lassen. Nähere Informationen finden sich auch unter www.
suedliche-weinstrasse.de/bildungspaket
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Musik erleben für die Kleinen

Info- und Mitmachveranstaltung der Kreismusikschule 
Südliche Weinstraße
Für Kinder von 18 Monaten bis sechs Jahren gibt es am Samstag, 
4. Mai, von 15 bis 17 Uhr im Kreishaus Südliche Weinstraße viel zu 
erleben. Eltern und ihre Kinder sind herzlich eingeladen, sich über 
die breit gefächerten Angebote der elementaren Musikpädagogik 
an der Kreismusikschule Südliche Weinstraße zu informieren. Auch 
zum selber Anfassen, Mitmachen und Zuschauen wird es Gele-
genheit geben. Für Essen und Getränke sorgt der Förderverein der 
Kreismusikschule.
„Kleine Kinder erleben Musik mit allen Sinnen. Sie profitieren auf 
vielen Ebenen von entsprechenden Bildungsangeboten von unse-
rer Kreismusikschule, zum Beispiel emotional, sozial und persön-
lich“, hebt Landrat Dietmar Seefeldt hervor, der interessierte Eltern 
einlädt, mit dem Nachwuchs einfach mal unverbindlich bei der 
Infoveranstaltung vorbeizusehen. Adresse: An der Kreuzmühle 2, 
76829 Landau.
Die Teilnahme an allen Kursen der Kreismusikschule Südliche Wein-
straße kann unter bestimmten Voraussetzungen gefördert werden, 
wenn die Gebühren eine Familie finanziell belasten.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Antragsverfahren Teil 1 für Umstrukturie-
rung von Rebflächen – Anträge im Zeit-
raum von 2. bis 31. Mai stellen

Ab Donnerstag, 2. Mai, können Anträge für die Teilnahme am EU-
Umstrukturierungsprogramm für Rebpflanzungen im Jahr 2025 
gestellt werden. Die Antragsfrist endet am Freitag, 31. Mai. Auf die 
entsprechende Mitteilung des rheinland-pfälzischen Ministeriums 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau weist die Kreis-
verwaltung Südliche Weinstraße hin.
Im Antragsverfahren Teil 1 müssen alle Flächen beantragt wer-
den, für die eine Förderung durch die Umstrukturierung geplant 
ist, wenn sie im Herbst des Antragsjahres Teil 1 oder im Frühjahr 
des darauffolgenden Jahres gerodet werden sollen. Dies gilt auch 
für Flächen, die in Flurbereinigungsverfahren gerodet werden. 
Ebenfalls sind unbestockte Flächen, die mit Umwandlungsrech-
ten beziehungsweise Genehmigungen auf Wiederbepflanzung 
bestockt werden sollen, im Teil 1 zu melden.
Das Ministerium verweist darauf, dass die Rodebescheide aus den 
Vorjahren ihre Gültigkeit verlieren, wenn die Rebflächen nicht gero-
det wurden. Die Flächen müssen dann erneut beantragt werden. 
Unbestockte Flächen, die bereits Gegenstand eines Antrages Teil 1 
waren und einen positiven Rodebescheid erhalten haben, müssen 
nicht erneut beantragt werden.
Im Antrag Teil 1 muss verbindlich eine Maßnahme für die Pflanzung 
gewählt werden. Die einzelnen Maßnahmen sind dem Merkblatt zu 
entnehmen, das ebenso auf der Internetseite des Landwirtschafts-
ministeriums zum Herunterladen bereitsteht wie die Antragsformu-
lare, unter https://mwvlw.rlp.de/de/themen/weinbau/foerderung/
umstrukturierung/.
In seiner Mitteilung betont das Ministerium, wie wichtig es ist, das 
Merkblatt vor Antragstellung zu lesen, um Fehler beim Ausfüllen zu 
vermeiden und so den Verfahrensablauf zu erleichtern.

 ◗ Mehrtägige Ferienfreizeiten bieten Spaß 
für Kids und Entlastung für Eltern – Ab 
sofort anmelden für schöne Ferien!

Das Jugendamt des Landkreises Südliche Weinstraße hat auch für 
die Sommerferien 2024 wieder ein vielseitiges Angebot an Freizei-
ten für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. „Unser Ferien-
Spass bietet den jungen Leuten unvergessliche Ferienerlebnisse, 
Begegnungsräume und Entwicklungsfelder. Zugleich bezweckt 
das Angebot unseres Kreisjugendamts, berufstätige Eltern und 
Alleinerziehende während der Ferien zu entlasten“, erklärt Landrat 
Dietmar Seefeldt.
Unter anderem gibt es Musik in der Natur, Abenteuer-Tage, eine 
Zirkuswoche oder „Hexerei im Zauberwald“ zu erleben. Anmeldun-
gen sind ab sofort möglich. Eine Übersicht über alle Angeboten des 
FerienSpass SÜW und über weitere kommunale Angebote ist unter 
www.suedliche-weinstrasse.de/ferienangebote zu finden.
„Beim FerienSpass SÜW stand das Ziel im Mittelpunkt, mit einer 
bunten Palette an Ferienfreizeiten oder Veranstaltungen vielfältige 
und vielseitige Interessen der Zielgruppe ansprechen zu können. 
Es ist daher sehr erfreulich, dass zahlreiche Träger und Anbieter im 
Landkreis Südliche Weinstraße mit unterschiedlichen Angeboten 
während der Ferienzeit den FerienSpass SÜW gestalten“, sagt der 
fürs Jugendamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern.
Insgesamt stehen in den sechs Sommerferienwochen mit dem 
FerienSpass SÜW über 250 Plätze in einer breiten Auswahl an Akti-
vitäten zur Verfügung. Der Landkreis Südliche Weinstraße ist nicht 
Veranstalter. Dies sind in allen Fällen die jeweiligen externen Anbie-
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Stimmberechtigung
Stimmberechtigte Mitglieder der Aufbaugemeinschaft sind die 
Eigentümer von Rebflächen im Aufbaugebiet, sowie die Inhaber 
von dinglichen oder persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung dieser Weinberge berechtigen und deren Nutzung sie tat-
sächlich ausüben (vgl. § 11 Abs. 2 S. 1WAG).
Jedes Mitglied erhält die in der Satzung festgelegte Anzahl von 
Stimmen. Sie richtet sich nach der Rebfläche, die ein Mitglied im 
Aufbaugebiet der Aufbaugemeinschaft besitzt oder bewirtschaftet. 
Für ein Grundstück kann ein Stimmrecht nur einmal ausgeübt wer-
den. Bei Pachtverhältnissen kann daher je nach Vereinbarung ent-
weder der Pächter, oder der Verpächter das Stimmrecht ausüben.
Flächennachweis
Nur Personen, die ihre Fläche in geeigneter Form nachweisen 
können, sind berechtigt, an den Abstimmungen teilzunehmen. 
Eigentümer, die ihre Fläche nicht selbst bewirtschaften, können 
dies z.B. durch einen Kataster- oder Grundbuchauszug nachweisen. 
Bewirtschafter legen die Änderungsmeldung zur aktuellen EU-
Weinbaukartei vor (nicht die Mitteilung zum Gesamthektarertrag).
Vollmacht
Jedes Mitglied kann sich durch seinen Ehepartner, einen Verwand-
ten gerader Linie, oder eine Person, die im ständigen Dienst des 
Vertretenen steht, vertreten lassen, sofern diese Personen persön-
lich bekannt sind. Andernfalls ist eine schriftliche Vollmacht erfor-
derlich. Anwesende Mitglieder können ihr Stimmrecht oder ihre 
Stimmen nicht auf andere Personen übertragen (§ 10 der Satzung).
Wichtiger Hinweis
Die Mitglieder sollen vor Beginn der Versammlung (s. Beginn Stim-
merfassung) ihren gesamten Weinbergsbesitz im Aufbaugebiet bei 
der Registrierung im Versammlungslokal angeben. Dadurch kann 
die Abstimmung gemäß § 11 der Satzung flächenmäßig durchge-
führt werden.
Um eine zügige Registrierung zu gewährleisten, werden die Mit-
glieder daher dringend gebeten, eine Aufstellung nach Plan-Nr. 
und Größe sowie Addition ihrer im Baugebiet gelegenen Flächen 
im Vorfeld zur Versammlung anzufertigen und auch auf das kor-
rekte Ausfüllen und Addieren der Flächen auf den Vertretungs-
vollmachten zu achten. Verschiedene Vollmachten dürfen nicht 
zusammengezählt werden.

Edesheim, 22. April 2024
Aufbaugemeinschaft Edesheim
Im Auftrag
Christian Bourdy, 1. Vorsitzender

Im Januar des geplanten Pflanzjahres erfolgt die Antragstellung Teil 
2 in der entsprechenden Maßnahme, die im Antrag Teil 1 angezeigt 
wurde. Hier können nur Flächen beantragt werden, die auch bereits 
in einem Teil 1 aufgeführt wurden.
Es wird empfohlen, den Antrag Teil 1 über das Weininformations-
portal (WIP) der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz EDV-
technisch unterstützt auszufüllen: www.lwk-rlp.de/de/weinbau/
service/wip-weininformationsportal/.
Sollte noch kein Zugang für das WIP vorhanden sein, kann online 
der Antrag auf Neuregistrierung heruntergeladen werden. Er muss 
per Post oder Fax an die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
gesendet werden. Dann werden die Zugangsdaten in der Regel 
innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen per Post zugestellt. Für 
Antragsteller, die diese Möglichkeit nicht nutzen wollen, stehen 
unter www.suedliche-weinstrasse.de/rebpflanzungen2024 die 
Richtlinie und die Antragsunterlagen zum Download bereit.
Weitere Informationen und Auskünfte gibt Thorsten Schultz, Tele-
fon 06341 940-371, E-Mail: Thorsten.Schultz@suedliche-weinst-
rasse.de
Nach Durchführung der Vor-Ort-Kontrolle erhalten die Antragstel-
ler eine Nachricht, ob die Rodung auf den beantragten Flächen 
erfolgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen auf den Flächen 
keine Veränderungen vorgenommen werden. Die Benachrichti-
gung, dass gerodet werden kann, erfolgt voraussichtlich im Okto-
ber durch die Kreisverwaltung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Aufbaugemeinschaft Edesheim
Die Aufbaugemeinschaft Edesheim läd hiermit alle Mitglieder zu 
einer Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 15. Mai 2024 
um 18.00 Uhr in die Gemeindehalle, Jahnstraße 9, in Edesheim 
ein. Um den rechtzeitigen Versammlungsbeginn zu ermöglichen, 
erfolgt die Stimmerfassung bereits ab 16:00 Uhr.
Tagesordnung
1) Eröffnung der Mitgliederversammlung
2) Bericht des Vorsitzenden
3) Beratung und Beschlussfassung über die zukünftige Aufbau-

planung
4) Verschiedenes
Aufbaugebiet
Das Aufbaugebiet (§ 11 Abs. 2 S. 2 WAG) der Aufbaugemeinschaft 
Edesheim umfasst laut Anlage I der Satzung die gesamte Rebfläche 
der Gemarkung Edesheim.

 ◗ Ortsführungen durch Kirrweiler mit der 
Gästeführerin Gaby Bauer

Tauchen Sie ein in die über 
800- jährige Geschichte Kirr-
weilers. Erfahren Sie, warum 
die Fürstbischöfe von Speyer 
in Kirrweiler ihre Sommerre-
sidenz hatten. Lassen Sie sich 
verzaubern von schönen baro-

cken Häusern und entdecken Sie, warum Kirrweiler ein Wein-
ort mit großer Geschichte aber auch großer Zukunft ist!

Termine: Samstag, 27. April und Samstag, 11. Mai 2024
Uhrzeit: jeweils um 10:00 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden (inkl. Besuch eines Weinguts mit der 

Gelegenheit Weine zu probieren)
Treffpunkt: am Freiheitsbrunnen in der Hauptstr. gegenüber 

vom Rathaus
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung: i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler,

Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de
bis Freitag, 26.04 2024 bzw.
Freitag, 10.05.2024 um 12:00 Uhr

Die Führung ist kostenlos!
Text und Bild: i-punkt

 ◗ Wein, Wandern & Weingeschichte(n)
Genussführung durch die Weinberge Kirrweilers incl. Weinprobe 
an den Rebstöcken (4 Weißweine & 2 Rotweine).
Der Kultur- und Weinbotschafter Timo Dorsch nimmt Sie mit auf 
einer Reise durch die pfälzische Weingeschichte vom frühen Mit-

Kulturveranstaltungen
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telalter bis zur Gegenwart. 
Neben Wissenswertem 
werden auch humorvolle 
Weingeschichte(n) und Anek-
doten aus den verschiedenen 
Epochen erzählt.
Zu den edlen Weinen, die alle 
aus Kirrweiler stammen, wird 
Wasser und Brot gereicht.
Termin: Samstag, 

04. Mai 2024
Uhrzeit: 14:30 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof in Kirrweiler
Preis: 19,- € pro Person
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung 
erforderlich:

im i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 
Kirrweiler

Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de
Text und Bild: i-punkt

 ◗ MAURICE NIEDERER – Anthropozän

MAURICE NIEDERER
Anthropozän
AUSSTELLUNG
12. Mai - 1. September 2024
Open-Air 24 / 7

Kunstpfad Kirrweiler
Startpunkt: Parkplatz
In den Forstgärten

VERNISSAGE
12. Mai - 11:00 Uhr

Das Alltägliche verschmilzt mit den großen Fragen unserer Zeit. 
Maurice Niederer taucht tief in die Belange und Eigenarten des 
menschlichen Lebens ein, um das Wesen des Anthropozäns zu 
reflektieren und die Verbindung zwischen Mensch und Umwelt in 
den Fokus zu rücken. Durch die Kombination von Fotografie und 
digitaler Malerei schafft er Kunstwerke, die nicht nur visuell anspre-
chend sind, sondern auch zum Nachdenken anregen. Ob es sich 
um einen Leuchtturm in der Ferne, die Skyline einer Großstadt oder 
die flüchtigen Momente des menschlichen Lebens handelt – er 
erfasst die Essenz dessen, was es bedeutet, in der Welt von heute 
zu existieren.
Termin Vernissage: Sonntag, 12. Mai 2024
Uhrzeit: 11:00 Uhr
Ort: Edelhofparkplatz „In den Forstgärten“

Veranstalter: Kunstpfade e.V.
Die Ausstellung ist vom 12. Mai bis 01. September 2024 zu sehen!
Text und Bild:i-punkt

 ◗ Kammerkonzert „How soon is now?“ in 
der Marienkapelle in Kirrweiler

„How soon is now?“
Recital für Violoncello solo
Werke von Hildegard von Bingen, D. Gabrielli, H. W. Henze, M. Pint-
scher und J. S. Bach
Peter Tilling, Violoncello
Termin: Sonntag, 12. Mai 2024
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Marienkapelle Kirrweiler
Veranstalter: Kirrweilerer Kammerkonzerte e.V.
Künstlerische Leitung und 1. Vorsitzender: Norbert Gamm, Karl-
Peters-Str. 21, 67434 Neustadt
Eintritt: frei, Spenden sind herzlich willkommen
Um Platzreservierung wird gebeten: Tel.06321 58273 oder per 
E-Mail: bestellung@kammerkonzerte-ev.de
Text und Bild: i-punkt

 ◗ Wein-Essig-KULTUR-Tour

An alle Pfalz- und Weininter-
essierte! An alle Genuss-Neu-
gierige! Genießen Sie mit der 
Kultur- und Weinbotschafterin 
(auch Anerkannte Beraterin 
für Deutschen Wein) Nadine 
Federmann eine Rund-Wan-
derung durchs Rebenmeer 
zwischen Kirrweiler und Ven-

ningen. Erfreuen Sie sich an der Landschaft, hören Sie Interessan-
tes über die rheinland-pfälzische Geschichte und Kultur, die Welt 
des Weins und der Weinessig-Herstellung. Inkl. Verkostung von 1 
Secco, 3 Weinen, 1 Trinkessig aus dem Weinessiggut Doktorenhof, 
kleiner Snack. Bringen Sie gerne noch eigene Verpflegung im Ruck-
sack mit. Damit die Zeit im Rebenmeer für Sie so angenehm wie 
möglich wird, denken Sie bitte an wetterangepasste Kleidung und 
bequeme Schuhe (kurze Wegstrecken sind unbefestigt). Sonnen- 
und Regenschutz tragen auch dazu bei.
Termin: Samstag, 18. Mai 2024
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Dauer: ca. 3 Stunden
Kosten: € 32,00 pro Person
Treffpunkt: Parkplatz am Sportplatz
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Anmeldung erforderlich bis spätestens 12 Uhr am Freitag, 17. 
Mai 2024:
i-Punkt Kirrweiler, Tel.: 06321 5079, i-punkt@kirrweiler.de
Text und Bild: i-punkt
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 ◗ Lachwanderung – Lachen zwischen den 
Weinbergen

Der kleine Spaziergang durch 
die Natur von Maikammer 
beginnt nach wenigen Metern 
mit einem Kennenlernen der 
Teilnehmer, kleinen Übungen 
wie freundlichen Kopfnicken 
und leichten Bewegungen. Bei 
einigen Stopps mit unter-
schiedlichen Atemübungen 

und spielerischen Lachsequenzen wird klar, Lachen geht ohne 
Witze erzählen und Pausenclown. Keiner wird rausgepickt, alle 
lachen und agieren gemeinsam. Zum Schluss bleibt die Erkenntnis: 
wer viel lacht, geht gesünder und lebensfroher durchs Leben, denn 
lachen stärkt das Immunsystem und sorgt für Spaß und gute Laune 
des eigenen Ichs wie auch für die Umgebung.
Die Lach- und Atemübungen erfordern keine Vorkenntnisse und 
sind an der frischen Luft noch effektiver.
Termin: Donnerstag, 02.05.2024.
Uhrzeit: 15.00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Alsterweiler Kapelle, Alsterweiler Hauptstraße 5
Preis: € 15,00 pro Person
Eine Anmeldung ist bis zum Vortag um 16.00 Uhr erforderlich.
Telefon: 06321 850 930 oder online unter https://www.maikam-
mer.de/erlebnistouren_buchen.html

Text und Bild: Büro für Tourismus

 ◗ BIO, PIWI - bitte was?

Bio-Wein, Piwi-Wein?...eine Weinbergwanderung zu 
den sogen. Zukunftsweinen.
Wir starten am historischen Wingert neben der Kapelle in Als-
terweiler mit einem Rückblick auf den früheren Weinanbau und 
besichtigen hierfür auch die in der Kapelle befindlichen spätgoti-
schen Altarbilder mit dem Schutzpatron der Ärzte (Kosmos) und 
dem der Pflegenden (Damian).
Um Gesundheit und Nachhaltigkeit und einem entsprechenden 
klimafreundlichen Weinan- und -ausbau geht es auch bei der 
anschließenden Weinbergwanderung in Sichtweite des angren-
zenden Biosphärenreservat Pfälzerwald und der Klimastation auf 
der Kalmit.
Zeitweise entlang von Streuobstwiesen und dem renaturierten Ver-
lauf vom Kropsbach erreichen wir nach ca. 1 Std. Gehzeit den Aus-
sichtspunkt am Sonnentempel. Hier erwartet uns eine Weinprobe 
zu den sogenannten Zukunftsweinen und eine entsprechende 
Stärkung. Der Rückweg führt uns an ehemaligen Mühlen vorbei, 
die durch den Kropsbach angetrieben wurden und schlängelt sich 
hinter dem Wohngebiet von Maikammer zurück nach Alsterweiler.
Termin: Samstag, 27.04.2024 um 14.00 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Touristinfo Maikammer, Marktstraße 5
Preis: € 27,00 pro Person
Eine Anmeldung ist bis zum 26.04.2024 um 12.00 Uhr erforderlich.
Telefon: 06321 850 930 oder online unter https://www.maikam-
mer.de/erlebnistouren_buchen.html
Text und Bild: Büro für Tourismus

 ◗ Köstliche Weinbergführung

Die köstliche Weinbergfüh-
rung, entlang des 3 km langen 
Weinlehrpfads von Maikammer 
beginnt an der Alsterweiler 
Kapelle und von dort geht es 
direkt zum angrenzenden His-
torischen Weinberg, der die Ent-
wicklung des Rebenanbaus von 

früher bis heute dokumentiert. Während des 3 Kilometer langen 
Rundgangs überrascht die Kultur- und Weinbotschafterin immer 
wieder mit kleinen Köstlichkeiten und den dazu passenden Geträn-
ken aus dem Rebensaft und fesselt die Teilnehmer mit ihrem Wis-
sen über den Wein, der Landschaft und dem Leben in der Region.
Termin: Sonntag, 28.04.2024
Uhrzeit: 14.00 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Alsterweiler Kapelle, Alsterweiler Hauptstraße 5, 

Maikammer
Preis: € 25,00 pro Person, inklusive kleiner Kostproben
Eine Anmeldung ist bis Freitag, 26.04.2024 um 12.00 Uhr erforder-
lich.
Telefon: 06321 952768 oder online unter https://www.maikammer.
de/erlebnistouren_buchen.html
Text und Bild: Büro für Tourismus

 ◗ Ortsführung durch Maikammer
Für den Rundgang sollte man 
sich Zeit nehmen, denn auch wer 
den Ort kennt, bekommt überra-
schende Informationen über 
Maikammer und manch loh-
nende Hinweise auf Sehenswer-
tes, welche im Alltag gerne 
übersehen werden. Seien es die 
prächtigen Sandsteinfassaden 

oder die „Galerie“ der schönen geschmiedeten Schilder als Hinweis 
auf Gastronomie und Winzer. Natürlich darf der Klappmeter nicht 
unerwähnt bleiben. Ein echter Hingucker ist die „Gute Stube“ von 
Maikammer, die gerne als stimmungsvoller Ort für Trauungen 
genutzt und exklusiv bei der Führung besichtigt wird. Nach der 
Führung gibt es eine Gläschen Wein.

Termin: Samstag, 27.04.2024
Uhrzeit: 10.30 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Touristinformation, Marktstraße 5
Preis: 8,50 € pro Person / Kinder und Jugendliche bis 16 

Jahren sind frei
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Mit der Pfalzcard ist die Führung kostenfrei.
Anmeldung: Eine Anmeldung ist bis zum Vortag um 16.00 Uhr 

erforderlich.
Telefon: 06321 850 930 oder online unter https://www.maikam-
mer.de/erlebnistouren_buchen.html
Text und Bild: Büro für Tourismus

 ◗ Botanische Führung durch den  
mediterranen Garten

Der Mediterrane Garten in Mai-
kammer ist zentral gelegen. Auf 
einer Fläche von 1.200 m² wach-
sen hier an die 500 mediterrane 
Pflanzen. Viele davon haben 
einen kulturgeschichtlichen Hin-
tergrund bis in die frühe Antike. 
Bedingt durch das milde Klima 

konnte Maikammer schon im Jahr 1999 einen Garten mit südlichen 
Pflanzen anlegen. Aber nicht nur das Erscheinungsbild der 
Gewächse ist interessant, so gibt es auch Informationen über den 
optimalen Standort oder welche Pflanzen sich besonders mögen 
und gerne in Nachbarschaft leben. Nicht fehlen dürfen mediter-
rane Küchenkräuter. Viele sind bekannt, wie z.B. die vielfältigen 
Sorten von Thymian, Rosmarin oder Salbei. Aber es gibt auch 
Besonderheiten, wie den selten zu bewundernden Ätna-Ginster. 
Was die Führung ganz aktuell macht und sicherlich jeden Garten-
besitzer interessieren wird, sind die vielen Gartentipps, z.B. welche 
Pflanzen hitzetolerant sind, mit Trockenperioden leben können 
oder besonders bienenfreundlich sind.
Termin: Sonntag, 28.04.2024

Sonntag, 05.05.2024
Uhrzeit: 10.30 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden
Treffpunkt: Rathaus, Immengartenstraße 24
Preis: € 9,50 pro Person
Eine Anmeldung ist bis Freitag, 26.04.2024 bzw. 03.05.2024 um 
16.00 Uhr erforderlich.
Telefon: 06321 850 930 oder online unter https://www.maikam-
mer.de/erlebnistouren_buchen.html
Text und Bild: Büro für Tourismus

 ◗ „Wach auf“: CD-Premiere und Konzert 
(27.4.2024) Jahn Kemper präsentiert sein 
neues Album „Wach auf“ in der Kultur-
scheune

Nach einem Konzert in der Kulturscheune im letzten Jahr und 
etlichen Auftritten andernorts wird der St. Martiner Singer-Song-
writer Jahn Kemper am 27. April erneut in der Kulturscheune auf-
treten. Diesmal hat der erst Vierzehnjährige auch gleich ein neues 
Album und einen Live-Schlagzeuger dabei.  „Wach auf“, so der 
Titel des Albums, ist bereits im letzten Jahr im eigenen Homestu-

dio eingespielt worden. Es ist 
deutlich mehr Richtung Metal 
orientiert, aber auch Folk- und 
Rock-Einflüsse sind weiterhin in 
den deutsch- oder englischspra-
chigen Songs zu erkennen. Ein 
Song ist auch in slowenischer 
Sprache.
Nick Schwarztrauber (13) wird 
am 27. April am Schlagzeug sitzen.
Es werden neben den Songs des neuen Albums auch einige der 
älteren Titel zu hören sein.
Die neue CD „Wach auf“ ist zur Premiere zu einem Sonderpreis 
erhältlich.

Text und Bild: Ortsgemeinde St. Martin

 ◗ Neuauflage der Broschüren „St. Martin 
– Sehenwert“ und „Hütten, Waldgaststät-
ten & Straußwirtschaften 2024

Die beliebte, handliche Urlaubsbroschüre „St. Martin – Sehens-
wert“ wurde neu aufgelegt und ist ab sofort bei der Tourist-Info 
erhältlich.
Der kleine Urlaubsbegleiter beinhaltet die Sehenswürdigkeiten in 
und um St. Martin, Rad- und Wandertipps und natürlich den Hin-
weis auf das Kulturprogramm und die Feste. Abgerundet wird das 
Ganze mit einem Ortsplan zum Ausklappen, in dem die Sehens-
würdigkeiten eingezeichnet sind.
Zum Start in die Wandersaison erscheint auch wieder der Flyer 
„Hütten, Waldgaststätten & Straußwirtschaften“. Hier findet 
der Gast die aktuellen Öffnungszeiten für die Wandereinkehr und 
die sechs Straußwirtschaften im Ort. Der Flyer ist ab 30. April in der 
Tourist-Info erhältlich.
Text: Tourist Info
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„ZUKUNFTSDÖRFER“ Gemeinsam gegen die Landflucht
Ein SWR-Film von Christoph Würzburger, Produzent Winfried 
Kucharski
Christiane Steinmetz lässt sich nicht entmutigen. Seit Jahren hat die 
dreifache Mutter nur ein Ziel: Dörfer zu retten, mit Millionen Euro, 
die die ausgebildete Fundraiserin und Theologin aufbringen will. 
Sie treibt um, dass die Dörfer in Rheinland-Pfalz von innen sterben: 
Überalterung, Leerstand und am Ende Landflucht. Um diese Degene-
ration von einstiger Lebendigkeit und Vielfalt wieder rückgängig zu 
machen, gründete Christiane Steinmetz vor vier Jahren die „Zukunfts-
dorf Genossenschaft“. Sie soll die Dörfer in eine kraftvolle, nachhaltige 
Zukunft führen. Es geht um Themen wie nachhaltige Dorfplanung, 
Stoffkreisläufe, Gemeinwohlökonomie. Aber schafft es die Pfarrerin, 
das benötigte Investitionskapital zu beschaffen und die Dörfer damit 
auszustatten? Die Visionärin ist mit ihrem Plan nicht allein. Eine Hand-
voll Mitstreiter:innen hat sie bereits gewonnen Gemeinsam stemmen 
sie sich gegen die Landflucht in den drei Pfälzer Dörfern Kirrweiler, 
Gleiszellen-Gleishorbach und Marienthal.
Der Film zeigt eine spannende Lösung für unsere multiplen Krisen 
im Land: Mit dem Ertüchtigen von Dörfern gelingt eine „Gesun-
dung von unten“ - für eine hoffnungsvollere Welt von morgen.
Weitere Infos: https://buergerstiftung-pfalz.de/transformations-
fonds/ - dort ist auch ein kleiner Trailer eingebunden.
Beschreibung: Christoph Würzburger
Text: Bürgerstiftung Kirrweiler

 ◗ Edelhoftheater Kirrweiler e.V.

Das Edelhoftheater e.V. präsentiert FRANKENSTEIN - 
Kartenvorverkauf
Frankenstein - eine unheimliche und bedrohliche Figur, die die 
englische Autorin Mary Shelley vor mehr als 200 Jahren zum Leben 
erweckte. Und es ist noch immer eine faszinierende Geschichte, wie 
der junge Arzt Victor Frankenstein vom Größenwahn ergriffen wird 
und selbst Leben erschaffen will.

Mit zusammengeklaubten Leichenteilen zweifelhafter Herkunft 
und mit höchster medizinischer Kunst gelingt es ihm, einen künst-

Nichtamtlicher Teil

Maikammer
AKTUELLES aus der Verbandsgemeinde

 ◗ Werbegemeinschaft für die VG Maikam-
mer

Flohmarkt am Maifestsonntag
Am Sonntag, den 12.05.2024 veranstalten wir von 13.00 – 18.00 Uhr 
auf dem Belliniparkplatz wieder einen Flohmarkt.
Das Standgeld beträgt 12 € für einen 3 x 3 m Stand. Für jeden wei-
terer Meter erheben wir 5 €.
Bei Interesse bitten wir um Anmeldung per WhatsApp unter: 
063215046 oder Email unter: service.herrmann@concordia.de bis 
zum 09.05.2024.

Ihre Werbegemeinschaft
der Verbandsgemeinde Maikammer

Schulnachrichten

 ◗ Gymnasium Edenkoben

Schuljahr 2024/25 
– Freiwilliges Soziales Jahr – Junge, engagierte Men-
schen gesucht
Im Gymnasium warten abwechslungsreiche Aufgaben in diversen 
Bereichen des Schullebens auf die Bewerberinnen und Bewerber, 
wie die diesjährigen Freiwilligen berichten:
„Vormittags unterstützen wir Lehrkräfte im Unterricht, wirken an 
Verwaltungsarbeiten im Sekretariat sowie an der Koordinierung 
des Ganztages mit. Am Nachmittag begleiten wir die Schülerinnen 
und Schüler im Ganztag. Wir führen sie zum Essen, gestalten und 
betreuen ihre Bewegungszeit und beantworten ihre Fragen in den 
Lernzeiten. Zudem können wir selbstständig Arbeitsgemeinschaf-
ten im sportlichen und kreativen Bereich anbieten. Hier wird‘s uns 
nie langweilig und wir haben viel Spaß.“
Je nach Träger wird eine monatliche Vergütung in Höhe von ca. 400 
€ gezahlt.
Interessierte sollten mindestens 18 Jahre alt sein. Sie finden auf der 
Homepage des Gymnasiums unter der Rubrik „GTS & FSJ“ weitere 
Informationen und einen Image-Film.
Bewerbungen mit Passbild, Lebenslauf und Zeugnissen bitte sen-
den an:
Gymnasium Edenkoben, Weinstraße 134, 67480 Edenkoben
Tel. 06323-94880 Mail: gts@gymnasium-edenkoben.de
Text: Gymnasium Edenkoben

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Bürgerstiftung Kirrweiler
Vier Jahre hat das SWR die Zukunftsdorf eG und Christiane Stein-
metz begleitet. Ihr Ziel: Dörfer zukunftsfähig für nachfolgende 
Generationen aufzustellen. Die Filmemacher begleiten die ersten 
Schritte der Dörfer Kirrweiler, Gleiszellen-Gleishorbach und Mari-
enthal/ Rockenhausen auf ihren Wegen zum Zukunftsdorf.
Die Sendung wird am Mittwoch, 01. Mai, 18.15 - 19.00 Uhr im SWR-
Fernsehen ausgestrahlt, danach ist sie in der ARD-Mediathek abruf-
bar.
Beschreibung:
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für den Erhalt der naturnahen Spielanlagen zu tragen, kann jeder 
einfach Mitglied werden. Für nur 15 Euro pro Jahr gibt es eine Fami-
lienmitgliedschaft!
Text: Vera Berndt

 ◗ kfd Kirrweiler

Ausflug zum Kaiserdom nach 
Speyer
Ausflug zum Kaiserdom Speyer inklu-
sive großer Domführung am Samstag, 

22.06.2024
Anmeldung bei Nicole Gratt: 06321/8796689
Anmeldeschluss: Sonntag, 09.06.2024. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt Kosten: 15€ KFD Mitglieder, 18€ Nichtmitglieder: bitte bei 
der Anmeldung bezahlen
Treffpunkt: 9.00 Parkplatz „an den Forstgärten“ Kirrweiler-dort wer-
den wir Fahrgemeinschaften bilden
Ablauf Dom: Beginn 10.00Uhr. Während des etwa 1,5 stündigen 
Rundgangs erfahren wir alles Wissenswerte rund um den Dom 
inklusive des neu gestalteten Kaisersaals.
In Begleitung einer qualifizierten Domführerin lernen wir den Dom 
von innen und außen kennen. Wir gelangen bis in die für Besucher 
ansonsten gesperrten Apsis und besuchen die Krypta des Doms 
mit der daran angeschlossenen Gruft der Kaiser und Könige. Zuletzt 
gehen wir in den Kaisersaal. Bei freien Kapazitäten im Turmbereich 
können wir im Anschluss noch den Südwestturm des Doms bestei-
gen. Von dort bietet sich ein beeindruckender Rundumblick über 
Speyer und zur anderen Domseite.
Text: Julia Spieß

KFD Themenabend: Jesus und die verschwundenen 
Frauen am 25.04.2024
Der im November ausgefallene Themenabend „Jesus und die ver-
schwundenen Frauen“ wird am Donnerstag, 25.04.2024 nachgeholt.

 Foto: Julia Spieß

lichen Menschen zu bauen und ihm tatsächlich Leben einzuhau-
chen. Doch womit er nicht gerechnet hat: Diese Kreatur hat eine 
Seele! Und damit auch menschliche Bedürfnisse nach Nähe und 
Liebe, die Victor ihm jedoch verweigert. Erst dadurch wird das 
Wesen zum mordenden Monster: Ungeliebt, verstoßen, traurig. Das 
Edelhoftheater Kirrweiler erzählt diesen Stoff auf neue Weise und 
zeichnet das „Monster“ als Opfer einer mitleidlosen Gesellschaft.
Das Publikum erlebt den Kampf des sympathischen Geschöpfs um 
Anerkennung als tragische Story, die das Herz anrührt. Daneben 
hat sich das vierköpfige Autorenteam aus dem Ensemble des Edel-
hoftheaters in bewährter Manier viele witzige Momente einfallen 
lassen, die das Stück unter der Regie von Bodo Redner zu einem 
Drama mit Tiefgang und jeder Menge Humor machen.
Kartenvorverkauf über: https://edelhoftheater.de/ oder in der 
Beauty Lounge, Soderweg 7, 67489 Kirrweiler.
Spieltermine: 7./ 8. | 14./15. | 21./22. Juni 2024 | Einlass 19:15 Uhr, 
Beginn 20:00 Uhr
Text und Bild: Simone Fischer-Gora

Das Jugendensemble des Edelhoftheater e.V. präsen-
tiert SMOMBIES
SMOMBIE - Wenn die kurzfristige Trennung von deinem Handy 
bei dir Panikattacken auslöst, wenn du dich nur noch in der Nähe 
von Ladestationen aufhalten kannst, wenn du dich unter 20 likes 
scheiße fühlst, wenn du deinen Burger erst essen kannst, nachdem 
du ihn fotografiert hast, dann bist du reif für’s „Haus Offline“: Eine 
Woche Entzug und du bist geheilt! Oder doch nicht? Ein medienkri-
tisches Jugendstück mit Suchtfaktor.
Kartenvorverkauf unter: www.edelhoftheater.de oder in der Beauty 
Lounge, Soderweg 7, 67489 Kirrweiler
Aufführungen: 15./16. und 22./23. Juni 2024. Einlass 15:15 Uhr, 
Beginn 16:00 Uhr.

Text und Bild: Simone Fischer-Gora

 ◗ Förderverein Spielplatz Kirrweiler

Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder und Freunde des Spielplatzes 
und der Dirt-Bike-Bahn,

hiermit laden wir Euch herzlich zu unserer nächsten Mitgliederver-
sammlung ein. Wir treffen uns am 02. Mai um 19:30 Uhr im Restau-
rant Zum Erwin.
Über Euer zahlreiches Erscheinen freuen wir uns sehr!

Euer Förderverein Spielplatz Kirrweiler
PS: Wir freuen uns auch über Gäste und neue Mitglieder, die sich 
einbringen wollen. Der Verein bietet den besten Rahmen, eigene 
Ideen und Wünsche umzusetzen. Um Mitzubestimmen und Sorge 
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Die Stiftung fördert neben der Senioren- und Nachbarschaftshilfe 
in Kirrweiler auch Initiativen und Projekte aus den Bereichen Kin-
der- und Jugendarbeit. Darüber hinaus fördert und unterstützt 
sie neben nachhaltigen Projekten im Dorf auch Projekte aus dem 
Bereich der Heimatpflege. Die Erträge der Stiftung sind zweckge-
bunden und auf Kirrweiler begrenzt einzusetzen.
Text: Herta-Kuhn-Stiftung

 ◗ Sportverein Herta Kirrweiler

Text: Heiko Herdel

 Foto: Heiko Herdel

Beginn ist um 19.00 Uhr im Pfarrheim in Kirrweiler. Frau Gabriele 
Heinz wird diesen Abend gestaltet.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Vor über 2000 Jahren kündigte Jesus von Nazareth das Reich Got-
tes an, indem alle Menschen gleich sind. In einer strengen patriar-
chalen Zeit was Das revolutionär. Auch Frauen folgten Jesus nach, 
waren Zeuginnen seines Todes, seiner Grablegung und seiner 
Auferstehung. Trotzdem blieben diese Frauen in den Evangelien 
nahezu unerwähnt und sind vielfach unbekannt. Wir begeben uns 
auf Spurensuche nach diesen verschwundenen Frauen.
Text und Bild: Julia Spieß

 ◗ Kindertagesstätte St. Elisabeth Kirrweiler

Erfolgreiche Gartenaktionen im Kindergarten
Mit Beginn der Gartenzeit wurde in der KiTa St. Elisabeth der 
Außenbereich für den Sommer in Schwung gebracht. Im März fand 
ein gemeinsamer Arbeitseinsatz von Eltern und Kindern statt. Bei 
gutem Wetter wurden der Sandkasten gereinigt, Sand und Rinden-
mulch aufgefüllt und Beete und Wege von Unkraut frei gemacht. 
Um das Außengelände aufzufrischen, wurden vier Holzpferde und 
Holzponys für unsere Minis und Größeren im Hof montiert. Nun 
darf künftig eine ganze Herde den Garten ihr Zuhause nennen. 
Nach erfolgreicher Arbeit gab es für alle großen und kleinen Helfe-
rinnen und Helfer eine gemeinsame Stärkung. Vielen Dank an alle, 
die durch Ihren Einsatz und Spenden dazu beigetragen haben, dass 
unsere Kinder jetzt noch mehr Freude beim Spielen im Außenbe-
reich haben.
Letzte Woche konnten die neuen Matschküchen in Betrieb genom-
men werden. Die Kosten wurden durch eine großzügige Spende 
und den Elternausschuss finanziert, wofür wir uns auch im Namen 
der Kinder herzlich bedanken. Wir danken außerdem der Arbeits-
gruppe „Elternausschuss & Friends“ für den tatkräftigen Einsatz und 
die großartigen Ergebnisse. Die Kinder freuen sich sehr!

Im Namen des Elternausschusses der KiTa, Simone Stadler-Rehers 
und Ann-Kristin Melzer
Text und Bild: S. Stadler-Rehers

 ◗ Blumenschmuck verschönert das Ortsbild
Förderung durch die Herta-Kuhn-Stiftung
Viele Einwohner bepflanzen ihre Blumenkästen und tragen damit 
zur Verschönerung unseres Ortes bei. Unserer verstorbenen Mit-
bürgerin Herta Kuhn war dies ein besonderes Anliegen, das sie mit 
Erträgnissen aus ihrer eigens eingerichteten Stiftung weiterhin för-
dern möchte. Deshalb können alle Einwohner von Kirrweiler einen 
Zuschuss von 1,-- € pro Balkonpflanze erhalten. Gegen Vorlage des 
Einkaufsbeleges werden die Beträge im i-Punkt, Hauptstraße 7, aus-
gezahlt.
In den vergangenen Jahren wurde diese Maßnahme durchgeführt 
und hatte einen beachtlichen Zuspruch gefunden.
Die Herta-Kuhn-Stiftung errichtet und betreibt ab Herbst 2024 eine 
Wohn-Pflege-Gemeinschaft in den Herta-Kuhn-Höfen in Kirrweiler. 
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Was in den letzten Wochen an Support und Unter-
stützung von den Anhängern, der immer größer 
werdenden TVK-Fans auf den Rängen zu Hause in 
der Arena oder Auswärts in den fremden Hallen 
abgegangen ist, kann man mit Worten einfach 
nicht beschreiben. Die TVK-Herren können sich nur 
zu tiefst vor dieser tollen Fangemeinde verneigen 
und einfach nur Danke sagen. Die TVK-Fans sind 

einfach ein tolle Gemeinschaft und egal wo diese Fans aufkreuzen, 
es herrscht eine famose Stimmung.
Leider konnten wir am letzten Spieltag den Super-Fans keinen Sieg 
schenken. Die Handballer haben alles gegeben, doch der Gegner 
Mundenheim war einfach zu übermächtig. Die Niederlage bedeu-
tet noch nicht ganz den Abstieg in die Bezirksoberliga, Platz 8 in 
der VBL lässt noch einen Spalt Hoffnung offen. Es ist alles davon 
abhängig, wie sich die Pfälzer Teams ab der 3. Liga schlagen. Ende 
Mai, wird dann dort Klarheit herrschen. Wo der TVK dann letztend-
lich landet, ihr Fans werdet es als erstes erfahren.
Die Handballer hoffen in der nächsten Saison 2024/25 wieder auf 
große Handballabende mit Euch Fans in der Arena. Danke, Danke 
ihr seid die Besten.
Wer möchte kann jetzt schon im Voraus bei Eric Stegemann (Mobil: 
01573/2028670 oder per Mail: eric.stegemann@gmx.net, seine 
Dauerkarte für die kommende Runde sichern. Je mehr Dauerkar-
ten und Fans, um so grandioser die Stimmung im Handballtempel 
Arena-Reblandhalle!
Die Handballer freuen sich auf die nächste Runde mit euch 
Superfans!
Text und Bild: Frank Gerbershagen

TVK mit bitterer 32:24 Klatsche am letzten Spieltag in 
Mundenheim

Ein Fünkchen Hoffnung bleibt noch für den Klassenerhalt!
Ganz große Kulisse und was für eine Stimmung, im SZ Munden-
heim. Vielen Dank an euch Fans ihr habt alles gegeben und das 
Team super unterstützt. Die Niederlage bedeutet Platz 8, wir 
sind in der Warteschleife ob es nächstes Jahr VBL oder BZ-OBL 
heißt. Bis Ende Mai, wenn die Tore der 3. Liga schließen, heißt 
es nun zittern ob es zum Klassenerhalt reicht!
Der TVK war in dieser Partie körperlich voll gegen diese Hünen 
von Hornissen der VTV unterlegen. Jedoch wusste das TVK-Team 
spielerisch und vom Tempo phasenweise gut mit zu halten. Nach 
ausgeglichener Anfangsphase, nahm die Dominanz der VTV zu. 
Fortan tankten sich die bulligen VTV-Angreifer durch die sich tapfer 
wehrende TVK-Abwehr. Der TVK versuchte wirklich alles, aber man 
lag zur Pause schon mit 16:10 Toren zurück. Aufgabe ist für den 
TVK keine Option, alles oder nichts in HZ 2. Der TVK kämpfte mit 
vollem Einsatz und die VTV sichtlich beeindruckt. Nach 42 Minu-
ten stand es nur noch 20:18. Der TVK auf der Überholspur! Bis die 
streikende Spieluhr dem VTV eine Verschnaufpause verschaffte. 
Der TVK danach völlig ausser Tritt. Fehlerim Sekundentakt und 
Mundenheim gnadenlos. Tapfer kämpfende TVK-Jungs, mussten 
sich dann am Ende mit einer 32:24 Niederlage abfinden. Die Enttäu-
schung riesengroß beim TVK, Platz 8 bedeutet eigentlich Abstieg 
in die BZ-OBL. Den Fans war dies egal, sie feierten ihr Team nach 
dem Schlusspfiff mit Standing-Ovations. Jetzt heißt es Daumen 

 ◗ Tennisclub Kirrweiler

Beim Tennisclub geht‘s jetzt von Halle auf den Frei-
platz
Im April hat sich viel getan beim Tennisclub Kirrweiler. Erst wenige 
Tage vor der Saisoneröffnung der vier Freiplätze im Unterried ist die 
Wintermedenrunde des Tennisverbands Pfalz abgeschlossen wor-
den. Die Herren 40 des TCK siegten im abschließenden Spiel mit 
4:2 gegen den TC Rieschweiler-Mühlbach und sicherten sich den 
zweiten Tabellenplatz der A-Klasse. Sie haben in der seit November 
laufenden Runde alle Spiele gewonnen – bis auf die Partie gegen 
den TC Nußdorf, was dem Landauer Vorort-Verein den Gruppensieg 
bescherte. Für den TCK in der Wintermedenrunde am Start waren 
außerdem ein Damen-30- und ein Herren-30-Team. Beide spielten 
in der Pfalzliga und damit noch einmal eine Klasse höher und mit 
noch ambitionierten Gegnern, sodass es jeweils nur zum fünften 
von sechs Plätzen in der Tabelle reichte. Die Damen 30 kamen nach 
Siegen gegen Althornbach und Römerberg auf eine Bilanz von 
4:6 Punkten. Die Herren 30 verbuchten ihre Erfolgserlebnisse mit 
einem Sieg gegen Bad Dürkheim und einem 3:3 gegen den TC Rot-
Weiß Neustadt.

Die Freisaison wurde mit einem 
Brunch eröffnet. Bei bestem Wet-
ter waren auch erste Spiele auf 
den Sandplätzen möglich. Für die 
TCK-Aktiven sind damit Wochen 
intensiven Trainings angebro-
chen, um für die Medenrunde ab 
3. Mai gerüstet zu sein. Die Spiele 

für ein Jugendteam (U15) und acht Erwachsenenteams sind jeweils 
bis Mitte Juli angesetzt. Informationen dazu und zu den Möglich-
keiten, selbst im TCK aktiv zu werden, finden sich unter tennisclub-
kirrweiler.de.
Text und Bild: Patrick Seiler

 ◗ Turnverein 1896 Kirrweiler - Abteilung 
Handball

Grandiose TVK-Fans, einfach Einzigartig. Ihr seid die 
Besten! Danke!
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 ◗ Landjugend Maikammer

Bild: Landjugend Maikammer

 ◗ NABU Edenkoben-Maikammer e.V.

Vogelwelt am Leiselbach zwischen Rhodt 
und Alter Rebschule
Die Vogelwelt am Leiselbach zwischen Rhodt 
und Alter Rebschule

Sonntag, 12. Mai 2024 – 7.00 Uhr
Veranstalter: NABU Edenkoben-Maikammer e.V.
Leitung: Ludwig Seiler
Treffpunkt: am Eichplatz, 76835 Rhodt
Bitte mitbringen: Fernglas
Info und Anmeldung: 06323-4219

Text: Heike Gonschior

 ◗ Pfälzerwald-Verein Maikammer

Wanderung „Um und auf den 
Drachenfels“ - Einladung des 
Pfälzerwald-

Vereins Maikammer-Alsterweiler 
e. V. am Samstag, 4. Mai 2024
Wir treffen uns 9.30 Uhr auf dem Parkplatz 
am Bahnhof Maikammer-Kirrweiler (am 
Bahnhofsgebäude) und fahren in Fahrge-
meinschaften von dort zur Drachenfels-
hütte des PWV Busenberg.
Über einen Abschnitt des Bärensteigs 
erreichen wir die Schutzhütte (Jagdhütte) 
am Jüngstberg. Von dort aus geht es vor-
bei am ‚Drachenfelsblick‘ zum höchsten 
Punkt unserer Wanderung, der Jüngst-

drücken, das aus der pfälz. Region so wenig wie möglich Teams aus 
den Ligen darüber absteigen, was dem TVK die Chance auf die VBL 
eröffnen würde.
Für den TVK spielten: Th. Oberhofer (9), B. Hartard (5), L. Daub 
(3), F. Hartard (3), T. Spieß (2), F. Daub (1), M. Dietrich (1), N. 
Anslinger, L. Brosig, D. Dick, J. Hagenbucher, S. Nickel, Chr. 
Roeder, F. Stegemann.
Text und Bild: Frank Gerbershagen

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ Kath. Kindertagesstätte Maikammer

Förderverein des kath. Kindergarten Maikammer
Ein schöner Abend zum Babbeln und Basteln
Kurz vor Ostern war es soweit: Der Förderverein des kath. Kindergar-
ten Regenbogen in Maikammer veranstaltete seinen 2. Babbel- und 
Bastelabend. Der gemeinsame Austausch und das gegenseitige 
Kennenlernen standen im Mittelpunkt des Abends. Beim gemein-
samen Erzählen und Lachen wurden tolle Oster- und Frühlings-
dekorationen hergestellt, die sogleich das jeweilige Zuhause 
schmückten. „Es war rundum eine angenehme Erfahrung. Uns wur-
den sehr viele hochwertige Materialien zur Verfügung gestellt und 
bereits erfahrene Bastlerinnen standen mit tollen Ratschlägen zur 
Seite. Auch eher unkreative Menschen, zu denen ich mich zähle, 
kamen zu einem sehenswerten Ergebnis. Vielen Dank nochmal und 
bis zum nächsten Mal.“, fasst Teilnehmerin Bianca begeistert den 
Abend zusammen.
Auch für Getränke und kleine Snacks war bestens gesorgt. Herzli-
chen Dank an Benedikt und Sarah Schreieck vom Weingut Bruno 
Schreieck für die großzügige Sektspende und allen weiteren Spen-
derinnen und Spendern. Herzlichen Dank auch an alle Teilneh-
menden, die zu einem schönen, geselligen und kreativen Abend 
beigetragen haben.
Im Herbst/Winter wird es einen 3. Bastel- und Babbelabend geben.
Text/ Bild: Julia Wohland

Backenzahn- Burg 
Drachenfels
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Tischtennis unterzuordnen und jährlich 20 Samstage oder Sonn-
tage für ein Tischtennisspiel freizuhalten, ist zwischenzeitlich nicht 
mehr vorhanden. Deshalb haben sich die vier nun schweren Her-
zens entschieden, künftig nicht mehr als Damenmannschaft wei-
terzuspielen. Stattdessen werden sie in der nächsten Saison die 
beiden Herrenmannschaften unterstützen.
Text und Bild: TuS Mediateam

 ◗ Turn- und Sportverein 1920 Maikammer - 
Abteilung Fußball

Ü32 kampflos im Pokalfinale

Im Halbfinale des Ü32 Kreispo-
kals hat unser Team praktisch ein 
Freilos erhalten. Da der Gegner 
VfB Haßloch keine Mannschaft 
zusammenbekam, ist unsere 
Mannschaft bereits für das Kreis-
pokalfinale am Samstag, den 
04.05.24 qualifiziert.
Im Endspiel trifft man nun in Hei-
ligensteinauf den FV Heiligen-
stein. Anstoß ist um 17:15 Uhr auf 

dem Sportgelände in den Rauhweiden 50, Römerberg.
Unser Team hofft natürlich auf zahlreiche Unterstützung aus Mai-
kammer.
Text und Bild: TuS Mediateam

Ü32 mit gelungener Generalprobe
Mit einem 2:1 Sieg gegen den VFR Sondernheim konnte unsere Ü32 
den letzten vor dem Kreispokalfinale für sich entscheiden.
Andreas Ackermann traf per Doppelpack für den TuS. Nun geht es 
am Samstag, den 04.05. zum Kreispokalfinale in Heiligenstein.

Text und Bild: TuS Mediateam

TuS mit 2:1 Sieg gegen Schifferstadt - Derby gegen 
Diedesfeld am Sonntag
Hart umkämpft war der 2:1 Heimsieg gegen den FSV Schifferstadt. 
Die Schifferstädter, die mit einigen Spielern aus dem Landesliga 
Kader antraten, machten unserer Elf das Leben schwer und gingen 
nicht unverdient mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause.
Nach der Halbzeit konnte der TuS durch Tore von Viktor Morgel (50.) 
und Dominik Müller (83.) die Partie noch drehen und somit die drei 
Punkte einfahren.
Nun steht am kommenden Sonntag das Derby beim TuS Diedesfeld 
an. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Rasenplatz in Diedesfeld.

bergkanzel (491 m). Bergab wandern wir über eine alternative 
Route zurück zur Jagdhütte.
Wir queren das Tal über den Busenberger Holzschuhpfad und 
kommen über einen kurzen Anstieg zum Kulturdenkmal Buchkam-
merfels auf dem Heidenberg (420 m). Auf demselben Höhenzug 
erreichen wir wenig später mit dem Schlüsselfelsen und dem Hei-
denpfeiler einen weiteren Aussichtspunkt. Ehe wir uns zu unserem 
Ausgangspunkt begeben, erfolgt noch ein Abstecher zum Wald-
sofa mit herrlichem Blick auf den Drachenfels.
Gerne geleiten wir zum Abschluss der Wanderung alle Mitwan-
derinnen und Mitwanderer auf den Burgfelsen mit der Ruine und 
wunderbaren Aussichten. Wir empfehlen Rucksackverpflegung, da 
wir erst zum Ende der Wanderung ca. 14.30 Uhr in der Drachenfels-
hütte einkehren möchten.
Datum/Uhrzeit: Samstag, 4. Mai 2024, 9:30 Uhr
Treffpunkt: Bahnhof Maikammer-Kirrweiler – großer 

Parkplatz, alternativ Parkplatz Drachenfelshütte 
gegen 10.30 Uhr, (Achtung: Die L 490 Vorderwei-
denthal – Erlenbach ist gesperrt!)

Wanderstrecke: ca. 9 km
Aufstieg: ca. 300 Höhenmeter inkl. Drachenfels
Wanderführer: Anne Seller & Jochen Orth, Tel. 0176-4351-5331 

(eine Anmeldung nicht erforderlich)
Text: Peter Angel / Bild: Jochen Orth

 ◗ Turn- und Sportverein 1920 Maikammer

Tischtennis-Damen des TuS Mai-
kammer feiern Meisterschaft in der 
1. Pfalzliga
Zuletzt im Jahr 2020 wurden die Tisch-
tennis-Damen des TuS Maikammer nach 
coronabedingtem Abbruch der Spielrunde 
überraschend Meister in der 1. Pfalzliga 
und stiegen in die neu gegründete Ver-

bandsoberliga Saarpfalz auf. Dort spielten sie bis die Liga 2023 
mangels Mannschaften aufgelöst wurde.
Leider haben in den letzten Jahren immer mehr Vereine ihre Damen-
Mannschaften abgemeldet. Doch die vier Damen des TuS Maikam-
mer trotzten diesem Trend, meldeten wieder in der 1. Pfalzliga, 
zeigten Kampfgeist und schafften es, bei fast jedem Spiel komplett 
antreten zu können. Da sie keine Ersatzspielerin hatten, standen sie 
so manches Mal am Tisch, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen 
waren. Dieser bemerkenswerte Einsatz wurde mit der Meisterschaft 
belohnt und gleichzeitig als Abschluss einer langjährigen gemein-
samen Karriere gefeiert

Die vier Spielerinnen Karin Commer, Sabine Schmitt, Monika 
Lintz und Christiane Lobe haben beachtliche 18 Jahre zusammen 
gespielt. Sicher auch ein Grund für ihre Stärke in den Doppeln. In 
der Gesamtrangliste belegen Commer/Schmitt und Lintz/Lobe die 
ersten beiden Plätze. In den Einzeln führt Karin Commer die Rang-
liste aller Spielerinnen der 1. Pfalzliga an!
Schon seit langer Zeit sind die Frauen auf der Suche nach Ver-
stärkung, leider jedoch ohne Erfolg. Auch im Nachwuchsbereich 
mangelt es an weiblichen Spielerinnen. Die Bereitschaft, alles dem 
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 ◗ TV 1847 Maikammer-Alsterweiler -  
Abteilung Leichtathletik

Marko Martin wird Deutscher Meister

 Foto: MMartin

Bei den deutschen Meisterschaf-
ten im Berglauf in Zell am Har-
mersbach zeigte unsere kleine 
Delegation herausragende Leis-
tungen.
Marko Martin wird in der M50 
sensationell deutscher Meister 
und lässt dabei starke nationale 
Konkurrenz hinter sich.
Regina Rieger wird in der W40 
Zweite hinter Sabrina Mocken-
haupt-Gregor.

Marcel Job finisht in der gut bestzten M40 auf dem vierten Platz.
Wir freuen uns riesig über den Medaillienregen und drücken euch 
jetzt schon die Daumen für die EM in drei Wochen auf Madeira.

London Marathon
Nachdem Lennart Nies vor sechs Wochen noch den Tokio Mara-
thon als 111. mit einer Zeit unter 2:25 h gefinisht hatte, lies er es in 
London etwas gemächlicher angehen, der Spaß und Spenden sam-
meln sollte im Vordergrund stehen.
Er konnte für die Organisation NSPCC, die sich gegen Missbrauch 
von Kindern und Prävention in diesem Bereich einsetzt eine Summe 
von deutlich über 5000 € sammeln.
Respekt hierfür und Danke auch auf diesem Wege allen Spendern.
Text: LNies

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ Junge Kantorei St. Martin
Besuch des Jugendchors vom Dom zu Granada Gast-
familien in St. Martin und Umgebung gesucht
Der Jugendchor vom Dom zu Granada „Schola Pueri Cantores de 
la Catedral de Granada“ wird vom 21. Juni bis 25. Juni die Junge 
Kantorei St. Martin besuchen. Neben gemeinsamen Proben, einer 
Gottesdienstgestaltung und einem Begegnungskonzert werden 
die Jugendlichen (im Alter von 14 bis 18 Jahren) auch die Möglich-
keit haben, unsere Region kennenzulernen.
Wir, die Junge Kantorei St. Martin, wollen die Gäste in Gastfamilien 
unterbringen. Dazu suchen wir noch Familien in St. Martin und 
naher Umgebung, die bereit sind, Jugendliche aufzunehmen.
Die Detail-Planungen sind gerade angelaufen; es soll möglichst 
viel gemeinsame Begegnungszeit der Jugendlichen aus Spanien 
mit dem Jugendchor der Jungen Kantorei St. Martin geben. Auch 
gemeinsame Abendessen sind im Pfarrzentrum - mit den Gastge-
bern/Gastfamilien - vorgesehen!

Wer sich vorstellen kann, zwei oder mehr Jugendliche bei sich auf-
zunehmen, kann sich per Mail – junge.kantorei.stmartin@gmail.
com – oder Telefon – 06323/704922 – gerne bei uns melden. Herz-
lichen Dank!

Text und Bild: Wolfgang Hormuth

Text und Bild: TuS Mediateam

 ◗ JSG Kalmit

Die Jugendfußballer der JSG Kalmit öffnen auch zum diesjährigen 
Maifest wieder die Kaffeestube.
An 3 Tagen gibt es hausgemachte Kuchen und verschiedene Kaf-
feespezialitäten. Zusätzlich bieten wir am Donnerstag und Samstag 
auch Bratwurst vom Grill an. Um ein reichhaltiges und abwechs-
lungsreiches Angebot an Kuchen anbieten zu können würden wir 
uns über zahlreiche Kuchenspenden sehr freuen.
Bitte kontaktieren Sie unseren Jugendleiter Sven Göhr (0160 
96420807) oder senden Sie eine Nachricht an jugend@tusmaikam-
mer.de wenn Sie uns unterstützen möchten.
Text und Bild: Sven Göhr

 ◗ SPD Maikammer
Infostände der SPD Maikammer
Kommen Sie mit unserm Bürgermeisterkandidaten Markus Sell 
und den KandidatInnen für den Ortsgemeinderat Maikammer 
ins Gespräch.
Wir freuen uns auf Sie und beantworten gerne alle Fragen.
Wann? Samstag 04.05.2024
Wo? ab 08:30 Uhr im Kulturhof 1590,
ab 10:00 Uhr am Marktplatz,
ab 11:30 beim Eiscafé Bellini Text: Markus Sell
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 ◗ KUNSTPFADE e. V. - Bella Italia -  
Eröffnung und Ausstellung

Mehr als 90 Gäste kamen zur Eröffnungsveranstaltung „Bella Ita-
lia“ nach Sankt Martin. Es gab Standing Ovation in der Pfarrkirche 
Sankt Martin für die italienischen Arien, gespielt und gesungen 
von Stefanie und Michael Wieland. Dicht gedrängt standen dann 
die Gäste im Atelier | rothpauser und staunten über die Werke, die 
von einer Software der künstlichen Intelligenz geschaffen wurden. 
Einige Besucher haben sich bereits Kunstwerke reservieren lassen, 
obwohl an den folgenden Ausstellungstagen noch an den Werken 
von realen Künstler:innen gearbeitet werden soll.
Am Samstag, dem 27. April, von 15:00 bis 17:00 Uhr wird Manfred E. 
Plathe aus Neustadt sich ein Werk der künstlichen Intelligenz aussu-
chen und seinen Akzent setzen.
Am Sonntag, dem 28. April, von 11:00 bis 13:00 Uhr wird Gaby 
Bauer, unterstützt von Christine Dawson-Erasmy, Veränderungen 
an den Werken vornehmen. Alles live vor Ort. Die Künstler:innen 
zeigen der KI, was Kunst ist. Text und Bilder: Herbert Pauser

 ◗ KUNSTPFADE e. V. - Open-Air Ausstellung 
von Maurice Niederer

Open-Air Ausstellung von Maurice Niederer

Die Vorbereitungen des Kunstpfade e. V. laufen auf Hochtouren. Die 
Planen für die Open-Air-Ausstellung sind bestellt. Maurice Niede-
rer wird ab dem 12. Mai auf dem Kunstpfad in Kirrweiler zu sehen 
sein. Durch die Kombination von Fotografie und digitaler Malerei 
schafft Maurice Niederer Kunstwerke, die nicht nur visuell anspre-
chend sind, sondern auch zum Nachdenken anregen. Ob es sich um 
einen Leuchtturm in der Ferne, die Skyline einer Großstadt oder die 
flüchtigen Momente des menschlichen Lebens handelt - er erfasst 
die Essenz dessen, was es bedeutet, in der Welt von heute zu exis-
tieren. Vernissage am 12. Mai um 11:00 Uhr. Kunstpfad Kirrweiler. 
Startpunkt: Parkplatz „In den Forstgärten“.

Text und Bild: Herbert Pauser

 ◗ KFD St. Martin
kfd Maiandacht
Die kfd St. Martin lädt ein zur Maiandacht auf der 
Lourdesgrotte am Donnerstag, den 16. Mai 2024.
Treffpunkt um 18.30 Uhr am Bocksbrunnen.

Die Andacht beginnt um 19.00 Uhr.
Bei Regen findet die Andacht in der Kirche statt. Anschließend 
gemütliches Beisammensein im Pfarrzentrum (Nebenzimmer).
Es sind auch die recht herzlich eingeladen, die nicht zur Andacht 
auf die Lourdesgrotte kommen können.
Für die, die nicht so gut zu Fuß sind bieten wir einen Fahrser-
vice zur Kropsburg an. Bitte bei Pia Ruzika bis spätestens 10. 
Mai 2024 anmelden Tel.: 06323/4216
Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich der Führungskreis.
Text: Heike Dick

 ◗ Pfälzerwald-Verein St. Martin

Einladung zu unserer nächsten 
Seniorenwanderung
Unsere nächste Seniorenwanderung findet 
am Mittwoch, den 08. Mai 2024 statt.

Treffpunkt ist um 13:00 Uhr in St. Martin am Feuerwehrparkplatz. 
Gemeinsam fahren wir zum Parkplatz am Hüttenbrunnen im Edenko-
bener-Tal. Eine schöne, bequeme Rundwanderung mit anschließender 
Einkehr im Hüttenbrunnen gegen 14:30 Uhr schließt sich an.
Gäste sind herzlich willkommen.
Wanderung auf eigene Verantwortung.
Wanderführung/Text: hat Doris Gentner.
Text: Brigitte Faramia

Liebe Wanderfreunde, unsere nächste Monatswanderung findet 
am Sonntag, dem 12. Mai 2024 statt.
Wir treffen uns um 11:00 Uhr am Parkplatz Keltenweg beim Feuer-
wehrhaus / Friedhof. Nach Möglichkeit bilden wir Fahrgemeinschaf-
ten und dann geht’s gemeinsam auf über die Totenkopf-Straße zum 
Parkplatz bei der „Ruine Breitenstein“ (im Elmsteiner Tal). Gegen 
11:25 Uhr starten wir am Parkplatz. Auf einem schmalen Pfad (Mar-
kierung 2 Naturpark Pfälzerwald) gehen wir am Hang des Wasser-
steinbergs hinauf bis wir beim Ochsenhauskopf auf die Markierung 
weiß grün stoßen. Dieser Markierung folgen wir bis kurz vor Esthal. 
Dann umgehen wir den Ort im Westen am Waldrand entlang. Wir 
kommen in Esthal zur Kirche und folgen wieder der weiß-grünen 
Markierung hinunter bis zum Goldbrunnen im Breitenbachtal.
Kleine Anmerkung am Rande: Werkzeug zur Goldwäsche mitzu-
nehmen lohnt sich sicher nicht.
Hier folgen wir dem Bach entlang talabwärts der Markierung grün 
blau bis zur Wolfsschluchthütte (Einkehrmöglichkeit). Danach wei-
ter am Breitenbach entlang zurück zum Parkplatz. Eine zweite Ein-
kehrmöglichkeit gibt es im Forsthaus Breitenstein.
Wanderstrecke 11 km, Steigung 210 m.
Führer: Klaus Hammer
Text: Klaus Hammer/Brigitte Faramia
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 ◗ TuS 1893 St. Martin

Auswärts gegen den VfL Duttweiler

Bild: Christopher Weber

 ◗ CDU St. Martin
Die CDU St. Martin lädt am Sonntag, den 05.05.2024 ab 10:30 Uhr zum 
traditionellen Weißwurstfrühstück in und um die Kulturscheune (Kel-
lereistraße 1 in 67487 St. Martin) ein. Musikalisch wird die Veranstal-
tung vom Blechbläser-Ensemble „CUIVRES CUVÉE“ umrahmt.
Text: CDU St. Martin

 ◗ SPD St. Martin
Unter dem Motto „Wir für Made – lernt uns kennen“ laden wir Sie auf ein 
Glas Wein ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Mitglieder der SPD Orts-
gruppe St. Martin persönlich zu treffen und ins Gespräch zu kommen.
Der weinbaupolitische Sprecher des Landtags Rheinland-Pfalz, Flo-
rian Maier, wird auch zugegen sein.
Wann? Mittwoch, der 1. Mai 2024, um 17:00 Uhr
Wo? Weinstube Kirchstübel, St. Martin
Text: SPD St. Martin

 ◗ Landsenioren Vorder- und Südpfalz -  
Einladung zum Vortrag zum Thema

„Trittsicher durchs Leben sowie UV-Schutz – UV-Belastung “
Sehr geehrte Landsenioren,
wir möchten Sie recht herzlich zu einem Vortrag zu o. g. Themen am

Dienstag, den 30. April 2024 - Beginn: 13:30 Uhr
Hotel Arens 327mNN, Oberst-Barrett-Str. 1, 67487 St. Martin

einladen.
Referieren wird Herr Werner Öchsler von der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau- Bereich Prävention.
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bei Herrn Alfons 
Groß (Tel. 06321-5642 oder E-Mail: alfonsgross@freenet.de).
Wir würden uns freuen, Sie auf dieser Veranstaltung begrüßen zu 
dürfen.
Falls Sie ab sofort per Email informiert werden möchten, senden Sie 
uns gerne ihre E-Mail-Adresse an pauline.kunz@bwv-rlp.de.

Mit freundlichen Grüßen
Alfons Groß, Vorsitzender
Dirk Gerling, Bezirksgeschäftsführer
Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen!
Text: Alfons Groß

Maimarkt 
Mannheim 2024

27.04. – 07.05.

Mit Bus &Bahn
zum Maimarkt

www.vrn.de

Maimarkt-Kombi-Ticket:
 Fahrt und Eintritt
 Erwachsene 12,00 Euro
 Kinder 6,50 Euro

Erhältlich:  
• Bei allen Vorverkaufsstellen bis 26.04.
• An Fahrscheinautomaten oder online 
  unter www.maimarkt.de bis 07.05.

Jetzt auch 

online kaufen 

www.maimarkt.de

Seniorenservice mit Herz 
Ich mach eure Hecken platt und euren Garten picobello

Der Rentner, „Hausmeister Fix“ 

25 Jahre im Dienst des Kunden 

E-Mail: Karlheinz_manger@web.de · Tel. 0163/1606918 o. 06323/981130

FRISCHER SPARGEL
aus Hanhofen

      

TÄGLICH am

Di. - Sa. 9.00 - 17.30 Uhr und So. 9.00 - 13.00 Uhr 
Montag Ruhetag

Spargelhof Schmidt • Alte Kirchstraße 32 • 67374 Hanhofen
Mobil: 01 76 / 72 12 63 01

spargel-schmidt@posteo.de • www.spargel-schmidt.de

GARTENCENTER EDESHEIM, Staatsstr. 66
      

Spargelzeit
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Kirchliche Nachrichten

 ◗ Pfarrei Maria, Mutter der Kirche

Kirchliche Nachrichten
Abkürzungen: AD = Altdorf; BÖ = Böbingen; DGH = Dorfgemein-
schaftshaus; FB = Freisbach; FM = Freimersheim; GF = Großfischlin-
gen; GO = Gommersheim; KF = Kleinfischlingen; KW = Kirrweiler; 
MK = Maikammer; VE = Venningen; LS = Livestream

Gottesdienstordnung in der Kirchengemeinde  
Maikammer
Für Infos steht Ihnen unser Pfarrbüro gerne zur Verfügung: 0 63 21 
/ 95 27 81; pfarramt.maikammer@bistum-speyer.de; Mo – Fr 9-12.
Aktuelles finden Sie auch immer auf der Homepage der Pfarrei 
(www.pfarrei-maikammer.de)
27.04. Samstag
15.00 Dankamt zur Goldenen Hochzeit in der Mariä-

Schmerzen-Kapelle
18.00 Wort-Gottes-Feier (GF) (I. Kiefer)
18.30 Vorabendgottesdienst (KW) (Pfr. Nirmaier)
28.04. Sonntag
09.00 Eucharistiefeier (FM) (Pfr. Nirmaier)
10.30 Eucharistiefeier (VE) (Pater Ganter)
10.30 Eucharistiefeier (MK) (auch LS, Pfr. Nirmaier)
01.05. Mittwoch
10.30 Festgottesdienst zum Tag Josef der Arbeiter (Pfarr-

saal), danach Statio zur Eröffnung des Marienmonats 
an der Lourdes Grotte. Im Anschluss daran Maifest 
im Pfarrhof. (BÖ, Pfarrsaal) (Pfr. Macziol)

16.00 Statio an der Mariä-Schmerzen-Kapelle, anschl. Bitt-
prozession zum „Flurkreuz in der Gewanne im Vogel-
sang“, dort Wort- Gottes- Feier, im Anschluss findet 
ein kleiner Umtrunk statt (KAB Maikammer) (bei 
Regen in der Kapelle) (MK)

02.05. Donnerstag
18.30 Eucharistiefeier (MK)
03.05. Freitag
18.00 Friedensrosenkranz (MK)
18.30 Eucharistiefeier (Marienkapelle, KW)
04.05. Samstag
18.00 Vorabendgottesdienst zu Ehren des Hl. Florian, mit-

gestaltet von der Feuerwehr (VE) (Pfr. Nirmaier)
18.00 Vorabendgottesdienst (BÖ, Pfarrsaal) (Pfr. Macziol)
05.05. Sonntag
09.00 Eucharistiefeier (KW) (Pfr. Macziol)
10.30 Eucharistiefeier (GF) (Pfr. Nirmaier)
10.30 evang. Gottesdienst (KW)
10.30 Kinderwortgottesdienst (Pfarrheim MK)
10.30 Eucharistiefeier, musikalisch mitgestaltet vom Sing- 

und Instrumentalkreis (MK) (auch LS, Pfr. Macziol)
18.00 Maiandacht (Kirche MK)
Es sind noch Plätze frei!

Wallfahrt nach Maria Rosenberg für die ganze  
Kirchengemeinde
Wir möchten mit Ihnen am 22. Mai eine Wallfahrt zum größten 
Wallfahrtsort unserer Diözese, nach Maria Rosenberg, unterneh-
men. Um 19.00 Uhr findet dort mit unserem Weihbischof Otto 
Georgens eine feierliche Wallfahrtsmesse mit anschließender Lich-

terprozession in den Wald zur dortigen Lourdesgrotte statt. Viele 
der bisher Mitgepilgerten sind immer wieder angetan von der 
schönen Atmosphäre. Ab sofort können Sie sich in den Pfarrbüros 
anmelden, der Preis beträgt maximal 20 €.
Abfahrt ist um 16.30 Uhr in Maikammer an der Bushaltestelle, 
Weinstr. Nord Nähe der Kirche, 16.40 Uhr in Kirrweiler am Dorf-
brunnen, um 16.45 Uhr in Venningen an der Kirche, um 16.50 in 
Großfischlingen, an der Kirche und um 17.00 Uhr in Böbingen an 
der Kirche. Rückfahrt ist um ca. 22.30 Uhr. Geistlicher Begleiter wird 
Pfr. Nirmaier sein. Nähere Informationen im Pfarrbüro (Tel. 06321-
952781) oder bei Pfr. Nirmaier.
Text: Claudia Bauer

 ◗ Kath. Pfarrgemeinde Maikammer

Adhoc Chor für Stimmen und Instrumente in  
Maikammer
Der Gottesdienst am Sonntag, 19.05.2024 um 10:30 Uhr in der Kir-
che Maikammer wird vom Adhoc Chorchester mitgestaltet. Wer 
Interesse am Mitsingen oder –spielen hat, meldet sich bitte bis 
01.05.2024 bei Astrid Schlosser (06323 4450) Astrid.Schlosser@t-
online.de und erhält dann das Programm und die entsprechenden 
Noten.
Adhoc bedeutet dann
• keine zusätzlichen Probetermine
• Noten werden vorab verteilt
• jede*r übt zu Hause
• Treffen am entsprechenden Sonntag vor dem Gottesdienst zum 

Zusammenspiel.
• Wer einmal nicht mitwirken kann, ist einfach beim nächsten Mal 

dabei
Text: Astrid Schlosser

 ◗ Kath. Kirchengemeinden - Sonstige

Kath. Gottesdienste in St. Martin und Edenkoben
26. April:
Hl. Messe: 18.30 Uhr St. Martin
27. April:
Vorabend-
messe:

18.30 Uhr St. Martin

28. April:
Hl. Messe: 10.30 Uhr Edenkoben
01. Mail:
Hl. Messe: 10.30 Uhr St. Martin (Festgottesdienst an der 

Lourdesgrotte, mitgestaltet von der 
KAB-Blaskapelle, anschl. Mittagessen 
auf der Terrasse der Kropsburg),

18.30 Uhr Edenkoben
02. Mai:
Hl. Messe: 18.30 Uhr Edenkoben (anschl. Aussetzung u. 

euchar. Anbetung)
03. Mai:
Hl. Messe: 18.30 Uhr St. Martin (anschl. Bittprozession zum 

Bildhäusel, mitgestaltet von der KAB-
Blaskapelle)

Text: Martina Christmann

Gut informiert durch
Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Die Verbandsgemeinde Lingenfeld sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Leiter des Fachbereiches 2 – 
Bauen und natürliche 

Lebensgrundlagen (m/w/d) in Vollzeit 
 
 

Eingruppierung: bis in EG 13 TVöD /  
 A 14 BBesG 
Beschäftigungsdauer: unbefristet  
Bewerbungsfrist:  30.05.2024 
 
 
 

Nähere Informationen sowie den Zugang zu 
unserem Bewerberportal entnehmen Sie bitte der 
Stellenausschreibung auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Lingenfeld unter: 
Karriere/Stellenausschreibungen  
 
Das Einreichen Ihrer Unterlagen ist 
ausschließlich über unser 
Bewerberportal möglich. 

Die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

IT-Mitarbeiter (m/w/d)
in Teilzeit (19,5 Wochenstunden) bei der Hochschule 
für Finanzen Rheinland-Pfalz in Edenkoben.
Detaillierte Informationen über die zu  
besetzende Stelle finden Sie im Internet unter  
www.fin-rlp.de/jobs  
unter der Rubrik „Stellenangebote“ 

Daheim statt im Heim!
Wir betreuen im  Bereich

Hauswirtschaft und Grundpfl ege
(24-Stunden-Versorgung)

Tel. 06232 / 9007763
oder Mobil: 0171 / 1402479
E-Mail: info@re24plus.com
www.re24plus.com

Abrechnung mit allen
Pflegekassen möglich!
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Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe - erfahren - zuverlässig - kompetent !!! 
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LANDAU · Tel. 0 63 41 / 557 557 2           www.peter-bUrg-hAUs.De

Werte für‘s leben.
INDIvIDUeLLe ArchItektUr

peter bUrg hAUs

®

Alle Produkte sind im Ausstellungsraum zu besichtigen

Weiches Wasser – 
ein Gewinn im Haushalt

Hartes Wasser wirkt sich auf 
Haltbarkeit, Funktion und 
Energieverbrauch von Haus-
haltsgeräten aus, da sich der 
Kalk in Kaffeemaschinen, 
Wasserkochern, Bügeleisen, 
Waschmaschinen und Spül-
maschinen ablagert. Daher 
sollte man die Geräte regelmä-
ßig entkalken. Bei sehr hartem 
Wasser kann die Installation ei-
ner Wasser enthärtungsanlage 

nach dem Ionenaustausch-
prinzip sinnvoll sein. Ionen-
austauscher entfernen einen 
Teil der Mineralien, die für Kalk 
verantwortlich sind, aus dem 
Leitungswasser und ersetzen 
diese durch Natriumionen. 
Hochwertiges Regeneriersalz 
hilft dabei, den Kalk aus dem 
Wasser durch Ionenaustausch 
zu beseitigen.
djd 73632/ vks-kalisalz.de

Foto: djd/Verband der Kali-und Salzindustrie/
Getty Images/Three Spots

Anpacken und Karriere machen

Das SHK-Handwerk hat gol-
denen Boden – dieser Satz hat 
mehr Gültigkeit denn je. Die 
Betriebe aus den Bereichen 
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik spielen eine wichtige 
Rolle bei der Verbesserung des 
Klimaschutzes im Gebäude-
sektor und bei der Lebensqua-
lität im Bad. 

Mit einer dualen SHK-Aus-
bildung setzen junge Men-
schen daher auf ein Berufsfeld  
mit ausgezeichneten Entwick-
lungsperspektiven. 

Die Branche bietet Berufe 
im technischen wie im kauf-
männischen Bereich sowie 
Aufstiegschancen bis zu Stu-
dienabschlüssen. Unter www.
die-badgestalter.de/jobs sind 
alle offenen Stellen- und Ausbil-
dungsangebote von 130 Fach-
betrieben in Deutschland und 
Österreich zu finden.

Sie haben sich als Marke „Die 
Bad- und Heizungsgestalter“ 
zu hohen Qualitätskriterien ver-
pflichtet, von denen Bewerber 
profitieren. djd 72966/SHK

Foto: djd/SHK
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Komplette Badsanierung von einer Firma 
- Lenz-Badsanierung, Meisterbetrieb
Das Bad ist in der heutigen Zeit 
kein Raum mehr, der zweckmä-
ßig sein soll und nur mit dem 
Nötigsten ausgestattet wird. 
Ganz im Gegenteil, die Wohn-
bäder werden immer exklusiver 
und entwickeln sich zu Wohl-
fühlbädern, manchmal sogar 
zu Wellness-Oasen, in denen 
man sich gerne länger aufhält. 
Fa. Lenz Badsanierung ist ein 
kleiner Handwerksbetrieb und 
hat sich seit vielen Jahren auf 
Wohnbäder spezialisiert. Die 
Firma Lenz saniert ihr Bade-
zimmer, ohne das Hinzuziehen 
anderer Handwerksbetriebe, 
komplett.

Die Inhaber Christian und Suwit 
Lenz sind durch ihre Ausbildung 
und jahrelange Erfahrung in die-
ser Branche in der Lage, alle Ar-
beiten, welche für die Sanierung 
eines Badezimmers notwendig 
sind, fach- und sachgerecht 
auszuführen.

Angefangen von der Beratung 
bei ihnen zu Hause, Planung, 
Angebot, Verkauf bis hin zur 
Ausführung und Fertigstellung 
sämtlicher Arbeiten, die in ihrem 
Badezimmer erbracht werden 
müssen.

Während einer Sanierung wird 
sehr darauf geachtet, dass beim 
Kunden kein Schmutz in die an-
deren Wohnräume gelangt, da 
der Bauschutt über das Bad-
fenster abtransportiert wird. 
Sollte nur eine Teilsanierung des 
Bades gewünscht werden, ist 
die Firma Lenz auch der richti-
ge Ansprechpartner für sie. Der 
entscheidende Vorteil für sie ist, 
dass sie nur einen Ansprech-
partner haben. Gehen Sie ein-
fach mal auf www.badsanie-
runglenz.de und schauen sich 
mal um.

Tel. 06348/610145, E-Mail: 
lenz-badsanierung@t-online.de

Spanndecken
Wanne
in Wanne

www.badsanierung-lenz.de

Franz-Matt-Straße 8

Spanndecken
Wanne
in Wanne

Fotos: Auf den Bildern sehen sie die Möglichkeit einer Badsanie-
rung vorher – nachher.

Feuer und Stahl

Gewerbepark West 1a
76863 Herxheim
Tel. (0 72 76) 98 94 74

www.hsmetall.de

anerkannter Schweißfachbetrieb nach DIN 18 800-7 Klasse C
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Sonderpreise auf alle Marken-Markisen und Beschattungen 
der TOP-Marken Lewens und Nova Hüppe!!!

Fragen Sie uns. Herr Klein aus Edenkoben kommt unverbindlich für ein Beratungsgespräch zu Ihnen.
Wir liefern auch: Glas-Terrassendächer, Carports, Lamellendächer, Raffstore usw.

www.topdach24.de, 06323 80 39 145 oder 0152 043 45 972, topdach24@email.de,

Klosterstr. 165 - 67480 Edenkoben

Welcher Glasanbau ist der richtige?

Gut geschützt und doch mit-
ten im Grünen: Glasanbauten 
wie Wintergärten und Terras-
sendächer bieten viel Nähe zur 
Natur und werten das Eigen-
heim auf. Doch welche Variante 
wird den eigenen Ansprüchen 
am besten gerecht? 
Näher an die Natur rücken und 
das Eigenheim aufwerten: Das 
sind Vorteile, die sowohl Winter-
gärten als auch Terrassendä-
cher bieten. Gleichzeitig weisen 
die Glasanbauten deutliche Un-
terschiede auf. 

Welche Variante die eigenen 
Wünsche erfüllt, hängt vor al-
lem von einer Frage ab: 
Möchten die Hauseigentümer 
mit einem beheizbaren Winter-
garten zusätzlichen, ganzjährig 
nutzbaren Wohnraum schaffen 
- oder genügt ihnen ein ge-
schützter Freisitz auf der Terras-

se, um die Gartensaison zu ver-
längern?
Bei einem klassischen Winter-
garten handelt es sich um eine 
Erweiterung des Wohnraums, 
der zu jeder Jahreszeit genutzt 
werden kann. 
Hoch dämmende Materialien 
sorgen dafür, dass es drinnen 
auch dann schön warm bleibt, 
während draußen frostige Be-
dingungen herrschen. Zudem 
lässt sich der Wintergarten be-
heizen, beispielsweise mit einer 
Fußbodenheizung oder einem 
integrierten Kamin. Im Unter-
schied dazu ist eine Terrassen-
überdachung ungedämmt. Sie 
kann zwar mit senkrechten 
Glaselementen zu einem Glas-
haus erweitert werden, schützt 
aber vor allem die Bewohner, 
Terrasse sowie Möbel vor Wind 
und Wetter.  djd 73519

 Foto: djd/Solarlux/Mattias Hamrén

 

 

 

Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe -  
erfahren - zuverlässig - kompetent !!! 
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Wintergartenbeschattungen
Markisen • Plissee • Rollos

Jalousien
Rollläden • Gardinen

In Hochform - 
Hochbeet-Gewächshäuser

Hochbeete sind bei Hobbygärt-
nern sehr beliebt. Warum? Weil 
sie rückenschonendes Arbeiten 
im Stehen erlauben und dank 
nährstoffreicher Erde hohe Er-
träge hervorbringen. 

Es geht jedoch noch besser: 
Hochbeet-Gewächshäuser er-
möglichen nicht nur komfortab-
les und ertragreiches, sondern 
auch saison- und wetterunab-
hängiges Gärtnern – und verei-
nen damit das Beste aus zwei 
Welten. Von Experten für Ge-
wächshäuser kommen stabile, 
witterungsbeständige und lang-
lebige Gewächshäuser mit inte-
grierten Hochbeeten, die nach 
individuellen Wünschen konfigu-
riert werden können. Größe, 
Ausstattung, Verglasung – alles 
kann den persönlichen Bedürf-
nissen angepasst werden. 

Die Hochbeete mit einer Höhe 
von 60 oder 80 cm können wahl-
weise U-förmig oder einseitig 

links oder rechts im Gewächs-
haus angeordnet werden. Die 
einseitige Anordnung hat den 
Vorteil, dass niedrig wachsende 
Pflanzen wie Erdbeeren oder 
Radieschen bequem im Hoch-
beet angebaut werden können, 
während Klettergemüse wie 
Bohnen, Gurken oder Erbsen in 
den beiden Bodenbeeten gedei-
hen und in die Höhe ranken. Das 
erweitert den Speiseplan und 
sorgt für einen zusätzlichen Vita-
min-Boost. 

Ob ein- oder allseitig angelegte 
Hochbeete: Die richtige Befül-
lung – ein durchdachtes Schicht-
system aus Ästen, Häckselgut, 
Gras, Laub, Kompost und Erde 
– bewirkt in Kombination mit der 
durch den Verrottungsprozess 
entstehenden Bodenwärme, 
dass das Grün prächtig gedeiht 
und schließlich knackfrisch auf 
dem Teller landet.

HLC/WAMA
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• SPEZIALFÄLLUNGEN • LANDSCHAFTSBAU
• WURZELSTOCK-FRÄSUNG

SPEYERER STRASSE 14 • 67363 LUSTADT
Tel. 06347/60 84 90 • Fax 60 80 189 • Mobil 0171/218 135 3

E-Mail: info@keller-forstbetrieb.de • www.keller-forstbetrieb.de

Mozartstraße 2 - 76831 Billigheim-Ingenheim
Tel. 06349 99310 - www.fensterbau-weiss.de

FENSTER UND TÜREN

 Fenster
 Türen
 Haustüren
 Rollläden

76831 Heuchelheim-Klingen

06349/99 595 78

info@sonnenfaenger.net

www.sonnenfaenger.net

SONNENFÄNGER
GmbH

Ihr regionaler Partner 
für Solarstrom!
• 20 Jahre Erfahrung
• Elektromeisterbetrieb
• schlüsselfertig von A-Z

Sanierung in PerfektionSanierung in Perfektion

Abdichtungs- und Beschichtungs-Abdichtungs- und Beschichtungs-
systeme, Terrassen, Balkone,  systeme, Terrassen, Balkone,  

Treppen, InnenbereichTreppen, Innenbereich

Weinstraße 85 | 76887 Bad Bergzabern 
Tel. 06343/938049 | Mobil 0176/36576457 

bodenmanufaktur@outlook.de | www.bodenmanufaktur.biz

Pro Jahr erfüllen sich rund 
100.000 private Bauherren in 
Deutschland den Traum vom 
eigenen Haus, 36 Prozent von 
ihnen entscheiden sich dabei 
für ein schlüsselfertiges Einfa-
milienhaus. 

Ein solches Komplettpaket bie-
tet viele Vorteile. Während des 
gesamten Bauvorhabens steht 
beispielsweise ein fester An-
sprechpartner zur Verfügung, 
der sich um die Koordinierung 
aller Gewerke sowie die Einhal-
tung der Kosten- und Termin-
pläne kümmert. Was viele nicht 
wissen: Schlüsselfertig ange-
boten werden nicht nur Fertig-
häuser, sondern auch individu-
ell geplante Massivhäuser.

Die viel gepriesene Individuali-
tät im Fertighausbereich ist oft 
nicht mehr als die Variation von 
Standardtypen. 
Beim Massivbau dagegen setzt 
der Bauträger sogar einen 
selbst skizzierten Entwurf oder 
eine vorhandene Planung prob-
lemlos um. Wer nicht so kreativ 
ist, kann sich an vorgeplanten 
Massivhäusern orientieren und 
diese an die eigenen Vorstellun-
gen individuell anpassen las-
sen. Zudem zeichnen sich Häu-

ser aus massivem Mauerwerk 
durch hohe Nachhaltigkeit aus. 
So lassen sie sich mit ver-
gleichsweise geringem Auf-
wand an geänderte Bedürfnisse 
ihrer Bewohner anpassen und 
über den gesamten Lebenszyk-
lus mehrmals umbauen. 

Ein weiterer Pluspunkt ist ihre 
Wertstabilität, die sich in einem 
höheren Wiederverkaufswert 
auszahlt. Interessenten können 
am besten in einem persönli-
chen Gespräch mit dem Anbie-
ter herausfinden, ob dieser die 
versprochene Individualität hal-

ten kann. Verfügt der Bauträger 
über eigene Architekten oder 
Fachplaner, die mit modernen 
Planungstechniken vertraut 
sind, steht dem individuell ge-
planten Traumhaus nichts im 
Wege.
 djd 63440

Foto: djd/Helma Eigenheimbau AG

Maßgeschneidert 
statt von der Stange
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Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Fliesenfachzentrum Trauth - 
Ihr Meisterbetrieb aus Rülzheim
möchte Ihnen mit seinem 
Komplettangebot „Alles aus 
einer Hand zum Festpreis“ 
das Leben erleichtern

Ein Spezialgebiet dieses Hand-
werksbetriebes ist die komplet-
te Sanierung von Balkonen und 
Terrassen, sowie der Umbau von 
Bestandsbädern zu Wohlfühloa-
sen, wie z.B. einer begehbaren 
Dusche, Komplettsanierung und 
Barrierefreiheit mit Wohlfühlcha-
rakter. Selbständiger Toiletten-
gang trotz Handicap mit eimem 
Dusch-WC. Weil Badezimmer 
lange und meist von mehreren 
Generationen genutzt werden, 
sollte man rechtzeitig die Bar-
rierefreiheit mit einplanen. Einen 
wichtigen Beitrag dazu können 
Dusch-WCs mit integrierter 
Intimreinigung leisten. Sie tra-
gen dazu bei, dass bei älteren 
Menschen der Gang zur Toilette 
ohne fremde Hilfe möglich bleibt 
und damit als würdevoller emp-
funden wird. 

Dazu kommt das Gefühl von 
Frische und Sauberkeit, das 
sich bei der Intimreinigung 
mit warmem Wasser einstellt. 
Bei manchen Dusch-WCs er-
leichtert bereits das über einen 
Sensor gesteuerte, selbsttätige 
Öffnen des Deckels den Zu-
gang. Alle Funktionen sind bei 
aktuellen Systemen auch bei 
eingeschränkter Beweglichkeit 
einfach und bequem per Fern-
bedienung steuerbar.

Gut zu wissen: Für pflegebe-
dürftige Personen gibt es bis zu 
4000 € Zuschuss von der Pfle-
gekasse. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um eine Bad 
-voll oder -teilsanierung handelt.

Die Firma Trauth erfüllt dies alles 
und bietet Ihnen fachgerechte Be-
ratung, staubfreies Arbeiten, fach-
gerechte Ausführung aller Gewer-
ke und vor allem die Einhaltung 
von Termin- zusagen - und dies 
alles zum vereinbarten Festpreis!

Fliesenfachzentrum Trauth GmbH, 
Bismarckstraße 13, 76761 Rülzheim, 
Tel.: 07272-3272  
oder mobil 0151-50167520, 
E-Mail: info@fliesenfach-zentrum.de
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"DEinkauf“VOR ORT:
IN MAIKAMMER | KIRRWEILER | ST. MARTIN

Anzeige aufgeben: 06347  97208-0

www.wittich.deBesuchen Sie uns!

Tel.: 06321 / 57 60 44
Auf der Schafweide 7

67489 Kirrweiler

HHaaaarrttrreeffff MMaannuueellaa
Friseurmeisterin

Feiern Sie unser 15-jähriges Jubiläum mit uns im Juni und
gönnen Sie sich eine Veränderung!

Buchen Sie als Neukunde/in einen Termin bei unserer Mitarbeiterin 
MARINA und erhalten Sie 15% Rabatt auf jeden Haarschnitt

und jede Haarfarbe.
Terminvereinbarungen sind ab sofort möglich. 

Wir freuen uns auf Sie!

Parken direktam Haus!

Sebastian Christill
Allianz Generalvertretung

06343 | 2186

sebastian.christill@allianz.de

www.allianz-christill.de

Mühlstr. 37

67487 Maikammer

Jetzt dauerhaft
über 3% Zinsen sichern!
Während die Banken die Zinsen bereits senken, haben wir unser

Sparzinsen erst erhöht - und zwar dauerhaft. Informieren Sie sich jetzt

über unsere Anlagekonzepte mit sicherer Verzinsung über 3% p.a.

0162 | 5470476
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Aus Überzeugung Maikammerer.

  Traditionelle und alternative Bestattungsformen
  Kostenlose Beratung zur Bestattungsvorsorge
  Trauerrednerin aus unserem Haus

Ihr Ansprechpartner für Maikammer und Kirrweiler
Michael Beil

Im Trauerfall an Ihrer Seite

Tag- und Nacht-Telefon 06321 / 918072
Marktstraße 24 | 67487 Maikammer
Mehr zu Kosten unter www.bestattungshaus-beil.de

Die schwere Zeit nach einem Todesfall bewältigen wir gemein-
sam. Wir kümmern uns um alle notwendigen Schritte und sorgen 
für eine liebevolle Gestaltung der Trauerfeier – damit Sie Zeit zum 
Trauern haben. 

Auch kleinere Reparaturen . VELUX Dachfenster
Auf der Schafweide 14 . 67489 Kirrweiler

Telefon 0 63 21/95 29 66/68 . Telefax 0 63 21/95 29 67
E-Mail : Dachdeckerei-Weitzel@t-online.de

Holzarbeiten
Asbestsanierungen

Flachdach
Spenglerei

Dachdeckerei

E-Mail: info@dachdeckerei-weitzel.de

CONTAINERDIENST
WIR ENTSORGEN 
Bauschutt, Erdaushub, Baustellenabfälle

WIR LIEFERN 
Sand, Kies, Schotter, Splitt, Mutterboden

CONTAINER 
Minimulde 3 m3 bis Abrollcontainer 40 m3

SCHNELL 
ZUVERLÄSSIG 
PREISWERT

06323 / 93800-0
in Edenkoben 


